
1331 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für innere Angelegenheiten 

über die Regierungsvorlage (656 der Beila­
gen): Bundesgesetz über die Regelung der Per­
sonenstandsangelegenheiten einschließlich des 
Matrikenwesens (Personenstandsgesetz 

PStG) 
und über den Antrag 74/A der Abgeordneten 
Steinbauer und Genossen betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Personenstandsgesetz 

geändert wird -

Seit dem 1. Jänner 1939 ist in Österreich das 
deutsche Personenstandsrecht aus dem Jahre 1937 
in Geltung. Für seine Ersetzung durch eine öster~ 
reichische Rechtsvorschrift spricht nicht nur der 
wiederholt geäußerte Wunsch der gesetzgebenden 
Körperschaften auf Eliminierung noch in Kratt ste­
hender deutscher Gesetze, sondern auch die Tatsa­
che, daß das geltende Personenstandsgesetz trotz 
mehrerer Novellierungen nur mühsam mit Grund­
sätzen der österreichischen Rechtsordnung, wie der 
Trennung der Justiz von der Verwaltung und der 
verfassungsgesetzlichen Regelung der Gemeindeor­
ganisation, in Einklang gebracht werden kann. 

Die Regierungsvorlage, die _ am 2. April 1981 im 
Nationalrat eingebracht wurde, sieht eine völlige 
Neuregelung der Personenstandsverzeichnung und 
des administrativen Eherechtes vor und enthält 
auch einige name'nsrechtliche Regelungen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Personen­
standsverzeichnung stehen. 

Am 3. Juli 1980 haben bereits die Abgeordneten 
S te i nb aue r, Dr. , L ich a I und Genossen einen 
Initiativantrag eingebracht, der auf eine Änderung 
des § 61 des Personenstandsgesetzes abzielte und 
unter anderem folgendermaßen begründet wurde: 

Die Bestimmung des § 61 regelt zwar ausdrück­
lich die Einsicht in die Familien-, GeburtS- und 
Sterbebücher, die Durchsicht dieser Bücher, die 
Erteilung beglaubigter Abschriften und die Ausstel­
lung von standesamtlichen Urkunden (GeburtS-, 
Heirats- und Sterbeurkunden), nicht jedoch die auf 

andere Weise vorgenommene W eite~gabe von 
Daten durch den Standesbeamten.' Infolgedessen 
ergaben sich bei der Vollziehung dieser Gesetzes­
bestimmung verschiedentlich Unklarheiten, ob die 

'allgemeine Bekanntgabe von Daten an die Öffent­
lichkeit mit § 61 in Einklang steht oder durch diese 
Bestimmung' untersagt wird. In der PraXis wurde 
vielfach die bereits ,seit längerer Zeit bestehende 
Übung, daß die Standesbeamten - in der Regel 

,formlos - Auskünfte über' Eintragungen in die 
Personenstandsbücher an Zeitungen weitergaben; 
beibehalten. Hiemit wurde einem Anliegen der Zei­
tungen, insbesondere der regionale~ Blätter, ent­
sprochen, deren Leser großes Interesse an den 
Ereignissen in ihrer Umgebung, darunter auch an 
Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, vor­
nehrhlich von ihnen bekannten Personen, bekun­
den. 

U n!~efähr gleichzeitig mit dem zu Beginn des 
Jahres 1980 erfolgten Inkrafttreten des Bundesge­
setzes vom 18. Oktober 1978, BGBl. Nr. 565, über 
den Schutz personenbezogener Daten (Daten­
schutzgesetz - DSG) unterzog das Bundesministe­
rium fÜr Inneres die Frage, ob die Bekanntgabe von 
Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen an die 
Öffentlichkeit, sei es durch Mitteilung an die 
Press(:, sei es durch den Aushang bzw. die Über­
gabe von Listen an Interessenten, mit der bestehen­
den Rechtslage in Einklang zu bringen ist, einer 
Prüfung und gelangte zu einem negativen Ergebnis. 

Zur Wahrung der Interessen sowohl der Zeitun­
gen als auch deren Leser bedarf daher die gegen~ 
wärtige, in ihren Auswirkungen unbefriedigende 
Rechtslage einer Änderung. Der Initiativantrag 
sieht daher in einem neu zu schaffenden Abs. 2 des ' 
§ 61 ,eine Ausnahme vom Verbot ,des Abs. 1 ' des 
§ 61 vbr. Dieser Ausnahme zufolge kann Interes­
senten eine Aufstellung über die beurkundeten 
Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle auch 
dann zur Verfügung gestellt werden, wenn sie kein 
berechtigtes Interesse im Sinne des Abs: 1 des §-61 
glaubhaft machen können. Die Weitergabe emer 
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Aufstellung. über Geburten und Eheschließungen 
durch den Standesbeamten ist jedoch von der vor­
herigen schriftlich zu erteilenden Zustimmung der 
Betroffenen zur Veröffentlichung abhängig zu 
machen. Eine solche Zustimmung wird sich in der 
Praxis am zweckmäßigsten durch eine anläßlich . 
der Eintragung über' durch Befragen seitens -des 
Standesbeamten abzugebende schriftliche Erklä­
rung qes von der Eintragung Betroffenen oder sei­
nes gesetzlichen Vertreters einholen lassen. Durch 
die gesetzliche Auflage des schriftlichen Einver­
ständnisses 'zur Weitergabe der zur Veröffentli­
chung bestimmten Daten wird der Schutz des ein­
zelnen vor unerWünschten Veröffentlichungen 
sichergestellt. 

Darüber hinaus sind die Angaben in der für die 
Interessenten bestimmten Aufstellung auf den Tag 
und den Ort des Ereignisses (Geburt, Eheschlie­
ßung, Sterbefall) sowie den Familiennamen und 
den V orrFmen des von der Eintragung Betroffenen 
zu beschränken und dürfen, keinesfalls dessen 
Anschrift enthalten. Durch diese Regelung soll 
Gewähr dafür geschaffen werden, daß-diese Daten, 
selbst wenn sie Unbefugten zuk9mmen sollten, 
nicht zu' einer. mißbräuchlichen Verwendung 
gegenüber dem Betroffenen führen können. 

Der Ausschuß für In~ere Angelegenheiten hat in 
seiner Sitzung am 24. Juni 1981 erstmalig diese bei­
den Gesetzentwürfe in Verhandlung genommen 
und beschlossen, zur Vorberatung einen Unteraus­
schuß einzusetzen. Diesem Unterausschuß gehör­
ten von der Sozialistischen Partei Österreichs die 
Abgeordneten E I m eck e Ti Fis t e r, Dr. G r a -
dis ~ hn i k, Ing. H a s le rund Ing .. Hob I, von 
der Osterreichischen Volkspartei die Abgeordneten 
Dr. E rm ac 0 r a, Dr. Fe urs te i n, Kr a ft 
und Dr. L ich al sowie ,von der Freiheitlichen 
Partei Österreichs der Abgeordnete Dr. 0 f n e r 
an. Im Laufe der Beratungen trat an die Stelle des 
Abgeordneten Ing. H a sIe r 'der Abgeordnete 
W qs chi tz. 

Der Unterausschuß hat die beiden Vorlagen in 
zehn Sitzungen behandelt .. 

Dem Ausschuß für innere Angelegenheiten 
wurde in seiner Sitzung am 3. Dezember 1982 vom 

. Obmann des Unterausschusses Abgeordneter Ing~ 
Hob 1 ein schriftlicher Bericht vorgelegt. Nach 
einer Debatte, an der sich _ die Abgeordneten Dr. 
Li c haI, br.. 0 f n er, Dr. Er mac 0 r a und 
Fis t e r sowie Ausschußobmann . Abgeordneter 
Ing. Hob 1 beteiligten, wurde die Regierungsvor­
lage in der vom Unterausschuß vorgeschlagenen 
Fassung einstimmig angenommen. Der Antrag 
74/ Ader' . Abgeordneten S te i n bau e rund 
Genossen gilt ,als miterledigt .. 

Zu den Abänderungen gegenüber der Regie­
rungsvorlage siellt der Ausschuß fest: 

Zu §2 Abs. 2 

Die vo~ der Regierungsvorlage etwas abwei­
chende Formulierung soll eindeutig zum Ausdruck 
bringen, daß das rechtliche Interesse an der Eintra­
gung des Personenstandsfalls im Inland beim 
Antragsteller liegen muß. Hinsichtlich der Person, 
deren Personenstandsfall beurkundet werden soll; 
wird nur' gefordert, daß sie dem in diesem Absatz 
umschriebenen Personenkreis angehört. 

Zu § 4 Abs. 3 und 4 

Der Ausschuß war der Meinung, daß die im 
Abs. 4 vorgesehene Regelung nur angewendet wer­
den soll, wenn sich der Ort der Geburt oder des 
Todes nicht ermitteln läßt. Demzufolge mußten 
durch eine Änd~rung des Abs. 3 die Fälle des Abs. 3 
(aufgefundene Person) von denen des Abs. 4 (Per­
sonenstandsfall in einem Verkehrsmitiel) klarer 
voneinander abgegrenzt werden. 

Zu§ 5 Abs.-5 

Diese Bestimmung kann im Hinblick auf die im 
§ 7 (neu) vorgesehene Regelung hinsichtlich der 
Aufbewahrung der Sammelakten durch Mikrover­
filmung und ähnliche Verfahren entfallen. 

Zu §7 

Die an dieser Stelle in der Regierungsvorlage 
vorgesehene Regelung kann entfallen, da es sich 
um verwaltungsinterne Maßnahmen handelt. An 
ihrer Stelle soll eine im Hinblick auf die §§ 6 und 7 
des Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, 
erforderliche ausdrückliche Ermächtigung des Bun­
desministers für .Inneres zur Anordnung der Füh­
rung der Personenstandsbücher durch automatisa­
tionsunterstützten Datenverkehr treten (Abs. 1 
ZI). 

In diese Bestimmung soll auch die Regelung der 
Mikroverfilmung der Sammelakten einbezogen 
werden (Abs. 1 Z 2). 

In beiden Fällen soll die Erlassung einer Verord­
nung von der AntragsteIlung durch eine Personen­
standsbehörde abhängig gemacht werden. Die 
Anordnung soll auch nur für den Amtsbereich die­
ser Behörde getroffen werden. Das erscheint riot~ 
wendig, da die Führung der Personenstandsbücher 
den Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich 
obliegt. Da die personellen und sachlichen Gege­
benheiten bei den einzelnen Gemeinden unter­
schiedlich sind, soll keiner Gemeinde ein automaci­
sationsunterstützter Datenverkehr auf dem Gebiet 
der Personenstandsverzeichnung aufgezwungen 
werden. Die Probleme, die sich daraus 'ergeben 
können, daß sich nur ein Teil der Gemeinden des 
automatisationsunterstützten Datenverkehrs 
bedient, werden in den vom Bundesminister für 
Inneres zu erlassenden Anordnungen zu berück­
sichtigen sein. 
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Durch die Worte "nach Maßgabe dieses Bundes­
gesetzes" soll zum Ausdruck gebracht werden, daß 
die Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung 
von Daten nur innerhalb des durch das entworfene 
Bundesgesetz abgesteckten Rahmens zulässig ist. 

Die Anordnung soll sich sowohl auf die künftige 
Führung der Personenstandsbücher (" ... einzutra­
genden ... Daten ... ") als auch auf bereits ange­
legte Bücher ("... bereits eingetragenen Daten 
... ") beziehen können (Abs. 1 Z 1). 

Der Abs. 1 Z 2 übernimmt die im § 5 Abs. 5 der 
Regierungsvorlage vorgesehene Regelung (Anferti­
gung von Mikrofilmen der Sammelakten und deren 
Aufbewahrung anstelle der ursprünglichen 
Sammelakten); es wurde nur das Wort "andere" 
durch "ähnliche" ersetzt, um klarzustellen, daß nur 
an der Mikroverfilmung nahekommende Verfahren 
zur Verkleinerung von Schriftgut durch fototechni­
sche Mittel zwecks platzsparender Aufbewahrung 
gedacht ist. 

Der Abs. 2 soll deutlich machen, daß die allge­
meinen Bestimmungen über die Führung der Perso­
nenstandsbücher (§ 5 Abs. 2) und die Aufbewah­
rung der Personenstandsbücher und Sammelakten 
(§ 5 Abs. 4) sinngemäß auch für die gegebenenfalls 
hergestellten Datenträger und die anstelle der Sam­
melakten aufbewahrten Mikrofilme gelten. Die 
Sicherheit der in den Personenstandsbüchern und 
Sammelakten festgehaltenen Daten und deren 
Benützung darf daher dadurch keine Beeinträchti­
gung erfahren. 

. Durch Abs. 3 soll zum Ausdruck gebracht wer­
den, daß im Fall des Abs. 1 Z 1 ungeachtet der 
Speicherung der Daten auf einem Datenträger Per­
sonenstandsbücher im hergebrachten Sinn anzule­
gen (zB durch das Binden von Ausdrucken) und 
dauernd aufzubewahren sind. Eine solche Aufbe­
wahrungspflicht soll auch für die vor der Übertra­
gung der Daten auf Datenträger angelegten Perso­
nenstandsbücher bestehen. 

Zu § 8 Abs.4 

Durch die Hinzufügung dieses Satzes soll noch 
stärker als in der Regierungsvorlage zum Ausdruck 
gebracht werden, daß Hinweise keine Beurkundun­
gen sind und sich daher die Beweiskraft der Eintra­
gung auf die Hinweise nicht erstreckt; beweiskräf­

. tig im Sinne des § 292 Abs. 1 ZPO sollen nur die 
Haupteintragungen und die Vermerke sein. 

Zu § 9 Abs.4 

In den Erläuternden Bemerkungen zur Regie­
rungsvorlage zu dieser Bestimmung wird ange­
führt, daß in den Fällen, in denen der Tod nicht 
vom Leiter einer Krankenanstalt angezeigt wird, 
der ärztliche Totenbeschaubefund die Tätigkeit des 
Standesbeamten . erle,ichtern soll, da sich dieser 
sonst durch Erhebungen die Gewißheit des Todes 
einer bestimmten Person verschaffen müßte. Der 
Ausschuß ist der Meinu'ng, daß dazu nicht die Vor-

lage des Totenbeschaubefundes notwendig ist. Es 
genügt, wenn dem Standesbeamten eine ärztliche 
Todesbestätigung übermittelt wird. 

Das ~Vort "Totenbeschaubefund" wurde daher 
durch "Todesbestätigung" ersetzt. Das erfordert 
aber die KlarsteIlung, wer zur Ausstellung der ärzt­
lichen Todesbestätigung zuständig ist. 

Es liegt nahe, daß dies der Arzt, der die T otenbe­
schau vorgenommen hat, sein soll. Eine derartige 
Verpflidltung soll daher vorgesehen werden. 

Zu § 11 Abs. 3 bis 5 

Die Änderung des Abs. 3 berücksichtigt, daß 
auch für den Vornamen eine vom rechtmäßigen 
Vornamen 'abweichende Schreibweise gebräuchlich 
geword,en sein kann (zB "Walter" statt "Walther"). 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehene Rege­
lung, d:1ß nicht nur dem Begehren auf Sanierung 
einer gebräuchlich gewordenen Schreibweise, son­
dern auch dem Wunsch auf Änderung der derzeiti­
gen (und auch rechtmäßigen) Schreibweise Rech­
nung zu tragen ist, geht nach Auffassung des Aus­
schusses zu weit und wurde daher eliminiert. 

Aus der gleichen Erwägung soll der Abs. 4 
(Ersetzung eines fremdsprachigen Vornamens 
durch die deutsche Namensform) entfallen. Beide 
Fälle !iollen einer Namensänderung nach dem 
Namensänderungsgesetz vorbehalten bleiben. 

Auf Grund des Entfalls des Abs. 4 ergeben sich 
bei den bisherigen Abs. 5 und 6 außer der Ände­
rung der Absatzbezeichnung (nunmehr Abs. 4 und 
5) folgende Änderungen : 

Abs.4: 

Die Worte "der Abs. 3 und 4" sind durch "des 
Abs. 3" zu ersetzen. 

Abs.5: 

a) Das Zitat ,,Abs. 3 bis 5" ist durch ,,Abs. 3 und 
4" zu ersetzen; 

b) die Worte "oder die Vornamensform" sind 
durch "oder Vornamens" zu ersetzen; 

c) das Zitat ,,Abs. 2 und 5" ist durch ,,Abs. 3 
und 4" zu ersetzen. 

Zum jeweils letzten Satz der Abs. 3 und 5 hält es 
der Ausschuß für zweckmäßig, festzuhalten, daß 
unter "Ehegatte" der Ehegatte des jeweiligen 
Antragstellers zu verstehen ist; es kann sich daher 
um dt:n Mann oder die Frau handeln. 

Zu § 13 Abs. 1 

Das Recht der Personenstandsbehörde, vor 
Abschluß der Eintragung die Beurkundung not­
wendigenfalls zu verändern, ergibt sich durch 
Umkehrschluß bereits aus Abs.2. Der normative 
Gehalt des Abs. 1 ist darin zu sehen, daß die Pflicht 
bestehen soll, Zusätze und Streichungen als solche 

2 
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zu kennzeichnen. Dieser Sinn des Abs. 1 soll durch 
die neue Formulierung besser zum Ausdruck 
gebracht werden. Die vorgesehene neue Fassung 
berücksichtigt auch, daß die Eintragung erst durch 
die Unterschrift des Standesbeamten zu einer Beur­
kundung wird. 

Zu § 15 Abs. 6 

Zu dieser Bestimmung wird festgehalten, daß 
durch die in den Erläuterungen verwendeten Worte 
"mit einer solchen (Berichtigung) einverstanden 
ist" nichts anderes zum Ausdruck gebracht werden 
sollte als durch die in dieser BeStimmung gebrauch­
ten Worte "gegen die beabsichtigte Berichtigung 
keine Einwendungen erhebt". 

Zu § 17 

Die Bestimmung sieht die Ergäniung und 
Berichtigung von Hinweisen in jedem Fall, deren 
Änderung jedoch nur in bestimmten Fällen vor. 

Wie sich aus den §§ 23 und 26 ergibt, können 
sich Änderungen- der Hinweise nur im Zusammen­
hang mit den in bestimmten Fällen vorgesehenen 
Angaben über die Staatsangehörigkeit ergeben,da 
die sonstigen Hinweise nur auf andere Eintragun­
gen in Personenstandsbüchern verweisen (siehe 
auch § 8 Abs. 4). 

Der Sinn des § 17 kann daher nur in der in den 
§§ 23 Z 5 und 26 Z 3 vorgesehenen Beschränkung 
der Eintragung von Änderungen der Staatsangehö­
rigkeit auf die der Personenstandsbehörde bekannt­
werdenden Fälle gesehen werden. Dadurch sollte 
eine Mitteilungspflicht der zuständigen Behörden 
über den Erwerb oder Verlust der österreichischen 
Staatsbürgerschaft vermieden werden. Diese Ein­
schränkung ist aber bedenklich, da nach § 1 Abs. 4 
DSG jede Person, deren Daten automatisationsun­
terstützt verarbeitet werden, das Recht auf Rich~ 
tigstellung unrichtiger (also auch unrichtig gewor­
dener) Daten besitzt. Wenngleich diese Bestim­
mung unmittelbare Bedeutung nur für jene Fälle 
besitzt, in denen von einer allfälligen Ermächtigung 
nach § 7 Abs. 1 Z 1 des entworfenen Bundesgeset- -
zes Gebrauch gemacht. wird, erscheint es aus 
rechtspolitischen Gründen doch zweckmäßig, die 
in der Regierungsvorlage vorgesehene Einschrän­
kung generell fallenzulassen. 

Zu § 21 

Der erste Satz des Abs. 2 sieht vor, daß höch­
stens drei Vornamen in das Geb~rtenbuch eingetra­
gen werden können. Dazu vertritt der Ausschuß 
die Auffassung, daß die V ornamensgebung nur 
jenen gesetzlichen Regelungen unterworfen wer­
den soll, die zur Sicherung der Ordnungsfunktion 
des Vornamens und des Wohles des Kindes unent­
behrlich sind. Es läßt sich aber kaum begründen, 
daß drei Vornamen diese Ordnungsfunktion nicht 
beeinträchtigen sollen, wohl aber vier. Da sich die 

. gleichen Abgrenzungsprobleme bei einer anderen 
Zahl eintragungsfähiger Vornamen ergeben wür­
den, ist es zweckmäßiger, auf eine Ordnungsvor­
schrift hinsichtlich der Zahl der Vornamen über­
haupt zu verzichten. 

Zu § 22 • 
Durch Abs. 2 wird lediglich dem Standesbeam­

ten eine Pflicht auferlegt, wozu es jedoch keiner 
gesetzlichen Regelung bedarf. Der Ausschuß war 
daher der Ansicht, daß Abs. 2 entfallen kann. 

Durch den Wegfall des Abs. 2 erhalten die Abs. 3 
und 4 die Bezeichnung 2 und 3. 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß auch eine 
Änderung der Zugehörigkeit eines Elternteiles zu 
einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Reli­
gionsgesellschaft (Eintritt, Austritt) nach der Ein­
tragung der Geburt des Kindes auf Antrag dieses 
Elternteiles im Geburtenbuch vermerkt werden soll, 
um diese Änderung bei der Ausstellung einer 
Geburtsurkunde nach der Änderung berücksichti­
gen zu können. Es kann nämlich die Angabe der 
ursprünglichen Zugehörigkeit zu einer solchen 
Religionsgemeinschaft oder die aus dem Fehlen 
einer Angabe erschließbare ursprüngliche Nichtzu­
gehörigkeit zu einer solchen unerwünscht sein. Es 
wurde daher ein neuer Abs. 4 eingefügt. 

Das gleiche soll für das Ehebuch gelten, wenn 
nach der "Eheschließung eine Änderung der Reli­
gionszugehörigkeit eines Ehegatten eingetreten ist 
(siehe den neu eingefügten § 25 Abs. 3). 

Damit die Änderung bei der Ausstellung einer 
Geburtsurkunde (Heiratsurkunde) berücksichtigt 
wird, bedarf es auch einer Änderung des § 32 
Abs.2. 

Zu § 23 Z 5 

Die in der Z 5 vorgesehene Einschränkung, daß 
ein Hinweis über eine Änderung der Staatsangehö­
rigkeit (des Kindes oder der Eltern) nur dann ein­
zutragen ist, wenn die Änderung der Personen­
standsbehörde bekannt wird, ist im Hinblick auf § 1 
Abs. 4 DSG bedenklich. Darauf wurde im Zusam­
menhang mit der vom Ausschuß vorgenommenen 
Änderung des § 17 bereits eingegangen. 

Die Z 5 wurde daher dahin geändert, daß jede 
Änderung der Staatsangehörigkeit einzutragen ist. 
Dies wird durch eine Mitteilungspflicht der zustän­
digen Behörden über den Erwerb oder Verlust der 
österreichischen Staatsbürgerschaft ermöglicht wer­
den müssen. Hinsichtlich des Erwerbs oder Ver­
lusts einer fremden Staatsangehörigkeit wird die 
Personenstandsbehörde, soweit· nicht zwischen­
staatliche Übereinkommen über den Austausch 
diesbezüglicher Informationen bestehen, auf das 
Bekanntwerden einer Änderung angewiesen sein. 
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Zu § 25 Abs. 3 

Zu den Gründen, die den Ausschuß zur Auf­
nahme des neuen Abs. 3 bewogen haben, wird auf 
die Bemerkungen zu § 22 Abs. 4 verwiesen. 

Zu § 26 Z 3 

Die Z 3 wurde aus den gleichen Gründen und in 
gleicher Weise wie § 23 Z 5 geändert. 

Zu § 27 Abs. 4 

Die im derzeit geltenden PStG (§ 38) vorge~e­
he ne Eintragung eines Vermerks über die Todesur­
sache im Sterbebuch hat die Führung der Todesur­
sachenstatistik durch das Österreichische Statisti­
sche Zentralamt ermöglicht. Da deren Weiterfüh­
rung auch nach dem vorgesehenen Wegfall der 
Eintragung der Todesursache im Sterbebuch aus 
gesundheitspolitischen Gründen gewährleistet wer­
den soll und andere gesetzliche Grundlagen derzeit 
nicht zur Verfügung stehen, soll durch die Einfü­
gung eines Abs. 4 der Leiter der Krankenanstalt 
bzw. der Totenbeschauarzt verpflichtet werden, 
der Personenstandsbehörde die Todesursache nur 
für statistische Zwecke mitzuteilen. 

Zu den §§ 31 und 32 

Der Ausschuß wal' der Ansicht, daß die Rege­
lung des § 32 Abs. 4, nach der Hinweise nicht in die 
Personenstandsurkunden einzutragen sind, syste­
matisch zu § 31 gehört; ,sie wurde daher als Abs. 3 
in letztere Bestimmung überstellt. Außerdem soll 
auf § 8 Abs. 4 Bezug genommen werden, wo der 
Begriff "Hinweis" eingeführt wird. 

, Zu den für die Änderung des § 32 Abs.2 maß­
geblichen iGründen wird auf die Bemerkungen zu 
§ 22 Abs. 4 hingewiesen. 

Zu § 33 Abs. 1 

In der zweiten Zeile dieses Absatzes wurde aus 
stilistischen Gründen das Wort "der" durch "jener" 
ersetzt. 

Zu § 33 Abs. 2 

Die Streichung des Zitats ,,(§ 50 Abs. 2)" berück­
sichtigt den vorgesehenen Entfall dieser Bestim­
mung (siehe die Bemerkungen zu § SO Abs. 2). 

Zu § 37 Abs. 1 

Der Unterausschuß hält zu den Erläuternden 
Bemerkungen zur Regierungsvorlage zu § 37 
Abs. 1 fest, daß sich Rechte der gesetzlich aner­
kannten Kirchen und Religionsgesellschaften nicht 
nur aus Z 2, sondern auch aus Z 3 ergeben. Die 
angeführten Religionsgemeinschaften sind nämlich, 
auch wenn dies nicht für jede von ihnen ausdrück­
lich ausgesprochen wird (hinsichtlich der Evangeli­
schen Ki~che siehe § 1 Abs.2 des Bundesgesetzes 

BGBI. Nr. 182/1961), Körperschaften des öffentli­
chen Rechtes und bedürfen der Rechte' nach § 37 
. Abs. 1 ua: zur Voll ziehung des Religionsunter­
richtsgesetzes, BGBI. Nr. 190/1949, und des Kir­
chenbeitragsgesetzes, GBIÖ Nr. 543/1939. 

Zu § 37 Abs. 4 

Die Geltendmachung von Rechten nach Abs. 1 
bis 3 setzt, sofern es sich nicht um bestimmte privi­
legierte Personen (Z 1) oder Behörden und Kör­
perschaften (Z 3) handelt, die Glaubhaftmachung 
eines rechtlichen Interesses voraus. Dies wird im 
Abs. 4 nicht gefordert, so daß Rechte nach diesem 
Absatz daher jedem Antragsteller zustehen. 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß dieser Unter­
schied eindeutiger zum Ausdruck kommt, wenn das 
Wort "Interessent" gestrichen wird. 

Weiters ist der Ausschuß der Meinung, daß eine 
besondere Regelung hinsichtlich eines Kostenersat­
zes für die Übermittlung von Verzeichnissen ent­
behrlich ist, da in § 78 A VG 1950 eine ausreichende 
allgemeine Regelung zur Verfügung steht. Danach 
können in Angelegenheiten der Bundesverwaltung 
(ua. übe.rtragener Wirkungsbereich der Gemein­
den) für wesentlich im Privatinteresse der Parteien 
liegende Amtshandlungen Bundesverwaltungsabga­
ben auferlegt werden, sofern die Freiheit von sol­
ehen. Abgaben nicht ausdrücklich durch Gesetz 
festgelegt ist. Es sollen daher die Worte "und gegen 
Kostenersatz" gestrichen werden. 

Schließlich vermeint der Ausschuß, daß in die 
Verzeichnisse auch Angaben über den Tag und den 
Ort des Ereignisses aufgenommen werden sollen, 
da solche Angaben für den Zweck, zu dem die Ver­
zeichnisse benötigt werden (zB Veröffentlichung in 
Zeitungen), wichtig sind. Der letzte Satz des Abs. 4 
wurde daher entsprechend geändert. 

Zu § 38 Ahs. 1 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die Worte 
"zur Besorgung ihrer Aufgaben notwendig ist" 
durch "zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraus­
setzUl;g bildet" ersetzt werden sollen; damit wird 
der Wortlaut - ohne Änderung der inhaltlichen 
Aussage - an § 6 Datenschutzgesetz angeglichen. 

Da sich die Mitteilungspflicht nach Abs. 1 zwei-
,fellos nur auf jene Daten bezieht, die der Behörde 
als Personenst~ndsbehörde bekanntgeworden sind, 
scheint es notwendig, ausdrücklich vorzusehen, 
daß dem Österreichischen Statistischen Zentral amt 
auch jene Daten zu übermitteln sind, die der Perso­
nenstandsoehörde nur für statistische Zwecke mit­
geteilt werden. ' 

Zu § 39 

Diese Bestimmung kann nach Meinung des Aus­
schusses entfallen, da in bereits geltenden zwi-
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schenstaatlichen Übereinkommen vc;>rgesehene 
Verpflichtungen zur Mitwirkung am Austausch 
von Personenstandsurkungen nach § 73 Abs.2' 
ohnedies unberührt bleiben sollen. 

Der in künftigen Übereinkommen vorzusehen­
den diesbezüglichen Pflichten braucht im PStG 
nicht gedacht zu werden. 

Zu § 41 (40 neu) Abs. 3 

Durch den zweiten Satz soll den Kirchen nur die 
Möglichkeit zur Einbringung von Gebühren' im 
Verwaltungsweg eingeräumt werden (arg. "kön­
nen"). Daß die Eintreibungauch unmittelbar bei 
Gericht erfolgen kann, ergibt sich aus § 3 Abs. 3 
VVG 1950. 

Zu § 42 (41 neu) 

Da die aus zwischenstaatlichen Übereinkommen 
abzuleitenden Pflichten der Behörden und der Alt­
matrikenführer zur Mitwirkung am Austausch von 
Personenstandsurkunden unberührt bleiben (§ 73 
Abs. 2), können im Abs. 1 aus den gleichen Erwä­
gungen, die zur Streichung des § 39 geführt haben, 
die Worte "den Austausch von Personenstandsur­
kunden" entfallen. 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß der freie 
Zugang zu Eintragungen in den Altmatriken, die 
mindestens hundert Jahre zurückliegen und eine 
nicht mehr am Leben befindliche Person betreffen, 
zumindest durch personenstandsrechtl,iche V or­
schriften nicht behindert werden soll. Die sich aus 
Abs. 1 ergebende uneingeschränkte Anwendung 
des § 37 soll daher durch den neuen Abs. 4 entspre­
chend eingeengt werden. 

Durch die ausdrückliche Bezugnahme auf § 37 
soll zum Ausdruck gebracht werden, daß Ein­
schränkungen des Zugangs, die sich allenfalls aus 
anderen Rechtsvorschriften ergeben, durch den 
neut;n Abs. 4 nicht berührt werden. 

Die bisherigen Absätze 4 bis 7 erhalten die 
Bezeichnung 5 bis 8. 

In Ergänzung der Erläuterungen zu Abs. 7 (8 
neu) hält der Ausschuß fest, daß die hier vorgese­
hene Regelung auch der generellen Tendenz der 
Regierungsvorlage entspricht, dem Bundesminister 
für Inneres keine Aufgaben der individuellen V 011-
ziehung zuzuweisen. Dieser Tendenz würde es 
auch widersprechen, für den Bundeskanzler als 
dem Staats archiv übergeordnete Behörde solche 
Aufgaben vorzusehen, wogegen im übrigen auch 
sachliche Überlegungen sprächen. 

Zu § 43 (42 neu) 

Der Ausschuß nimmt die vorgeschlagene Bestim­
mung zum Anlaß, darauf aufmerksam zu machen, 
daß' es in jüngster Zeit Zum vermehrten Abschluß 
von Scheinehen - vor allem von Staatsbürger­
schaftsehen - kommt, die mit der Bedeutung der 
Ehe unvereinbar sind. Der Ausschuß ist sich aber 

dessen bewußt, daß dieses Problem ohne entspre­
chende Maßnahmen auf anderen Rechtsgebieten 
(zB Ehe- und Staatsbürgerschaftsrecht) im Perso­
nenstandsgesetz nicht gelöst werden kann. 

Zu § 48 (47 neu) Abs. 2 

Zu dieser Bestimmung hält der Ausschuß fest, 
daß in der Regierungsvorlage 990 der Beilagen 
xv. GP der Entfall des inhaltsgleichen § 18 EheG 
vorgesehen ist, da der Regelungsstoff rechtssyste­
matisch nicht zum materiellen Eherecht, sondern 
zum formellen Personenstandsrecht gehört (siehe 
die Bemerkungen zu Art. II Z 1 dieser Regierungs­
vorlage). 

Zu § 50 (49 neu) Abs. 2 

Der Ausschuß ist 'der Auffassung, daß für eine 
allgemein, also auch das bürgerliche Recht, ver­
bindliche Definition des Begriffs "Geschlechts­
name" das PStGnicht der richtige Ort ist. Wenn es 
jedoch zweckmäßig erscheint, als Hilfe für den 
Standesbeamten eine derartige Begriffsbestimmung 
vorzusehen, so kann' dies auch in der Durchfüh­
rungsv-erordnung geschehen. Der Abs. 2 soll daher 
entfallen. 

Zu § 54 (53 neu) 

Bei der Ausarbeitung der vorliegenden Regie­
rungsvorlage wurde auf den damals bereits vorlie­
~enden Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Anderung des Personen-, Ehe- und Kindschafts­
rechts, ua. auf die Absicht, die namensrechtlichen 
Wirkungen der Legitimation in bestimmten Fällen 
von der Zustimmung der betroffenen Personen 
abhängig zu machen, in § 54 (53 neu) Abs. 1 Z 5 
und § 55 (54 neu) Abs. 1 und 2 Bedacht genommen.' 

Dieser inzwischen zur Regierungsvorlage (990 
der Beilagen XV. GP) gewordene Entwurf hat 
jedoch ua. eine Änderung dahin erfahren, daß der 
Standesbeamte, vor dem die Eltern die Ehe schlie­
ßen, berechtigt sein soll, Erklärungen über. die 
Anerkennung der Vaterschaft (durch den Ehe­
mann) und über die Bezeichnung des Anerkennen­
den als Vater I durch die Mutter und das Kind zu 
beurkunden (§ 163 c Abs. 1 ABGB in der durch die 
zitierte Regierungsvorlage vorgesehenen Fassung). 

Da diese Befugnis nicht, wie in den Fällen des 
Abs. 1, jedem Standesbeamten, sondern nur dem 
Eheschließungsstandesbeamten zukommen soll, 
mußte ein neuer Abs. 2 vorgesehen werden; der bis­
heri~e Abs. 2 wird dadurch zu Abs. 3. 

Auf Grund der Einfügung des neuen Abs. 2 
mußte auch Abs. 4 (in der Regierungsvorlage 
Abs. 3) neu gefaßt werden. 

Zu § 55 (54 neu) Abs. 4 

Die Regierungsvorlage 990 der Beilagen XV. GP 
sieht in Art. I Z 2 einen neuen § 162 d ABGB vor, 
nach dessen Abs. 2 eine Zustimmung zum Eintritt 
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der namensrechtlichen Wirkung der Legitimation 
nur dann wirksam sein soll, wenn sie innerhalb von 
drei Jahren nach der Verständigung des Zustim­
mungsberechtigten durch den Standesbeamten die­
sem zugekommen ist. Es muß daher durch einen 
dem § 55 (54 neu) der Regierungsvorlage anzufü­
genden neuen Abs. 4 eine diesbezügliche Verstän­
digungspflicht des Standesbeamten vorgesehen 
werden. 

Zu § 59 (58 neu) 

Der Ausschl,lß hat den in Bundesgesetzen nur 
selten verwendeten Begriff "Durchführungsverord­
nung" durch "Verordnung" ersetzt, da auf Grund 
der Überschrift zu dieser Bestimmung kein Zweifel 
bestehen kann, daß eine Verordnung zur Durch­
führung des PStG gemeint ist. 

Da der § 7 der Regierungsvorlage ("Ve~zeich­
nisse") entfallen soll, mußte auch Z 1 dahin geän­
dert werden, daß die Worte "und die Führung von 
Verzeichnissen" zu entfallen haben und der Klam­
merausdruck anstelle von ,,(§§ 5 bis 7)" zu lauten 
hat ,,(§§ 5 und 6)". 

Die Einleitung der Z 7 wurde dahin geändert, 
daß es richtig "den Inhalt" statt unrichtig "der 
Inhalt" zu lauten hat. 

Zu § 60 (59 neu) Abs. 1 

Durch die Ersetzung des Wortes "anders" durch 
"anderes" wird ein Fehler beim Druck der Regie­
rungsvorlage berücksichtigt. 

Zu § 65 (64 neu) Abs. 3 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß dem Landes­
hauptmann durch Einräumung einer entsprechen­
den Verordnungsermächtigung auch nach Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes die Möglichkeit eröff­
net werden soll, die Auf teilung der Kosten und der 
Überschüsse des Verbandes nicht nach der Einwoh­
nerzahl, sondern nach der Zahl der Personen­
standsfälle vorzunehmen, wie dies derzeit in einem 
Bundesland geschieht. 

Das Problem der Zuordnung der Eintragungen, 
in denen sich mangels eines (letzten) Wohnsitzes 
im Verbandsbereich keine Anknüpfung an eine ver- ; 
bands angehörige Gemeinde ergibt, soll dadurch 
gelöst werden, daß (für die Zuordnung) von der 
Annahme des Nichtbestehens des Verbandes ausge­
gangen wird. 

Zu § 69 (68 neu) 

Die Bestimmung wird nach Auffassung des Aus­
schusses so verstanden, daß für die Beweiskraft von 
Personenstandsbüchern aus Rechtsordnungen, die 
nicht vom B-VG beherrscht waren, die im § 73 auf­
gehobenen Vorschriften beachtet werden sollen. 

Ingrid Smejkal 

Berichterstatter 

In den Abs. 1 wurden die Worte "in der bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Fas­
;sung" eingefügt, um zum Ausdruck zu bringen, 
daß nicht nur das Stammgesetz (PStG 1937), son­
dern auch die in § 73 Abs. 1 Z 10 bis 14 angeführ­
ten weiteren ursprünglich deutschen Rechtsvor­
schriften zur Einführung !lnd Durchführung des 
PStG 1937 für die Beurteilung der bis zum Inkraft­
treten des gegenständlichen Bundesgesetzes bestan-
· denen Rechtslage maßgeblich sind. 

Die neue Fassung des Abs. 2 berücksichtigt den 
· neuen § 7 Abs. 1 Z 2, wonach der Bundesminister 
für Inneres Erleichterungen hinsichtlich der Aufbe­
wahrung der Sammelakten durch Mikroverfilmung 
und ähnliche Verfahren anordnen kann. Das soll 
sinngemäß auch für die Zweitbücher der im Abs. 1 
angdührten Personenstands bücher gelten. 

Zu ~; 70 (69 neu) Abs. 1 

Durch die zusätzliche Zitierung der §§ 37 und 55 
; soll klargestellt werden, daß auch die Bestimmun­
I gen über die Übermittlung von Daten und über 
. Bestätigungen auf die nach dem PStG 1937 geführ-

ten Personenstandsbücher anzuwenden sind. 

Zu !i 71 (70 neu) Abs. 1 

Das Wort "Sinn" wurde durch das sprachlich 
richtigere "Sinne" ersetzt: 

Zu § 72 (71 neu) 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die Abs. 2 bis 
4, die zum Unters~hied von Abs. 1 nur Personal­
rnaßnahmen zum Gegenstand haben, in einem eige­

i nen Paragraphen zusammenzufassen wären. Es hat 
daher im Abs. 1 die Absatzbezeichnung zu entfal­
len:; die Abs. 2 bis 4 erhalten unter Votanstellung 

· von ,,§ 72" die Bezeichnung 1 bis 3. 

Zu § 73 Abs. 1 

Die in den Z 10 bis 12 angeführten Rechtsvor­
schriften wurden entsprechend dem Zeitpunkt ihrer 
Erlassung umgestellt. . 

Zu § 74 Abs. 2 

Der Begriff "Durchführungsverordnungen" 
wurde dem überwiegenden legistischen Sprachge­
br~.uch folgend durch "Verordnungen" ersetzt. 

Zu § 75 

Die Neufassung der Vollziehungsklausel berück­
sichtigt die vom Ausschuß vorgesehenen Änderun­
gen der Regierungsvorlage. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus­
schuß für Innere, Angelegenheiten den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem an ge s chi 0 s sen e n 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1982 1203 

Ing. Hobl 

Obmann 
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8 1331 der Beilagen 

Bundesgesetz vom :xxxxxxxxxx 
über die Regelung der Personenstandsangele­
genheiten einschließlich des Matrikenwesens 

(Personenstandsgesetz - PStG) 

Der Nationalrat hat beschlossen': 

ERSTER TEIL 

PERSONENSTANDSVERZEICHNUNG 

1. Abschnitt 

Personenstandsbücher 

Zweck 

§ 1. (1) Die Personenstandsbücher dienen der 
Beurkundung der Geburt, der Eheschließung und 
des Todes von Personen und ihres Personenstan­
des. 

(2) Persemenstand im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist die sich aus den Merkmalen des Familienrechts 
ergebende Stellung einer Person innerhalb der 
Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. 

Örtlichkeitsgrundsatz 

§ 2. (1) Jeder im Inland eingetretene Personen­
standsfall (Geburt, Eheschließung, Tod) ist in die 
Personenstandsbücher einzutragen (Örtlichkeits­
grundsatz). 

. (2) Ein im Ausland eingetretener Personen­
standsfall ist auf Antrag einer Person, die ein recht­
liches Interesse daran glaubhaft macht, in ein inlän­
disches Personenstandsbuch einzutragen, wenn der 
Personenstandsfall betrifft ' 

Leinen österreichischen Staatsbürger; 
2. einen Staatenlosen oder eine Person unge­

klärter Staatsangehörigkeit, wenn sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben; 

3. einen Flüchtling-im Sinne der Konvention über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. 
Nr. 55/1955, und des Protokolls über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. 
Nr. 78/1974, wenn er seinen Wohnsitz, man­
gels eines solchen seinen gewöhnlichen Auf­
enthalt im Inland hat. 

(3) Auf Geburten und Todesfälle, die sich auf 
einern zur Führung der Flagge der Republik Öster­
reich berechtigten Seeschiff auf hoher See ereignen, 
ist Abs. 2 anzuwenden; die Einschränkung auf d~e 
in diesem Absatz angeführten Personen entfällt. 

Arten der Personenstands bücher 

§ 3. Jede Personenstandsbehörde (§ 59 Abs. 2) 
hat ein Geburtenbuch (§§ 18 bis 23), ein Ehebuch 
(§§ 24 bis 26) und ein Sterbebuch (§§ 27, 28 und 
30) zu führen. Überdies hat die Gemeinde Wien ein 
Buch für Todeserklärungen (§§ 29 und 30) zu füh­
ren. 

Örtliche Zuständigkeit . 

§ 4. (1) Die örtliche Zuständigkeit richtet sich 
nach dem Ort der Geburt, der Eheschließung oder 
des Todes. I . . 

(2) Die in § 2 Abs. 2 und 3 angeführten Perso­
nenstandsfälle sind von der Gemeinde Wien einzu­
tragen. 

(3) Läßt sich der Ort der Geburt oder des Todes 
einer aufgefundenen Person nicht ermitteln, gilt als 
Geburtsort (Sterbeort) der Ort der Auffindung. 

(4) Läßt sich der Ort der Geburt oder des Todes 
einer in einem Verkehrsmittel geborenen (gestorbe­
nen) Person nicht ermitteln, gilt als Geburtsort 
(Sterbeort) der Ort, wo die Person aus dem Ver­
kehrsmittel gebracht wird. 

AnIegung und Aufbewahrung der Bücher und 
Akten 

§ 5. (1) Die Personenstandsbücher sind nach 
Kalenderjahren anzulegen, Während eines Kalen­
derjahres ist unter fortlaufenden Nummern einzu­
tragen. 

(2) pie Personenstandsbücher sind,so zu führen, 
daß die Benützung, Fortführung und Haltbarkeit 
der Eintragungen gewährleistet ist. 

(3) Alle Schriftstücke, die die Grundlage der Ein­
tragung und späterer Veränderungen(§ 8 Abs.3) 
sowie der Ermittlung der Ehefähigkeit (§§42 bis 
44) gebildet haben, sind gesondert nach Jahrgang 
und Nummer der Eintragung aufzubewahren 
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(Sammelakt). Urkunden sind, soweit sie nicht nur 
für die Eintragung oder die Ermittlung der Ehefä­
higkeit ausgestellt wurden, den Personen, die sie 
vorgelegt haben, zurückzugeben. 

(4) Die Personenstandsbücher und die Sammel­
akten sind dauernd so aufzubewahren, daß sie VOr 
Beschädigung, Verlust oder Vernichtung gesichert 
sind. 

Verlust der Bücher und Akten 

§ 6. (1) Sind ein Personenstandsbuch oder ein 
Sammelakt in Verlust geraten, hat die Personen­
standsbehörde ein neues Personenstandsbuch 
(einen neuen Sammelakt) anzulegen. 

, (2) Ist sowohl das Personenstandsbuch, in dem 
ein Personenstandsfall eingetragen war, als' auch 
der dazugehörige Sammelakt in Verlust geraten, 
hat die örtlich zuständige Personenstandsbehörde 
(§ 4) den Fall auf Antrag oder von Amts wegen 
nach Feststellung des Sachverhaltes in das Perso­
nenstandsbuch einzutragen, das zur Zeit der Neu­
eintragung geführt wird. 

Automatisationsunterstützter Datenverkehr und 
Mikroverfrunung 

§ 7. (1) Der Bundesminister fiir Inneres wird 
ermächtigt, nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes 
auf Antrag einer Personenstands behörde für deren 
Amtsbereich durch Verordnung anzuordnen 

1. die Ermittlung, Verarbeitung und Übermitt­
lung der in die Personenstandsbücher einzu­

, tragenden oder bereits eingetragenen Daten 
durch automatisationsunterstü~zten Datenver­
kehr, 

2. Erleichterungen hinsichtlich der Aufbewah­
rung der Sammelakten durch Mikroverfil­
mung oder ähnliche Verfahren. 

(2) Auf die nach Abs. 1 Z 1 hergestellten Daten­
träger ist § 5 Abs. 2 und 4, auf die nach Abs. 1 Z 2 
aufbewahrten Sammelakten § 5 Abs. 4 sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Die Pflicht der Personenstandsbehörde zur 
Anlegung von Personenstandsbüchern (§ 5 Abs. 1) 
und zu deren dauernder Aufbewahrung (§ 5 Abs. 4) 
wird duch die Speicherung von Daten nach Abs. 1 
Z 1 nicht berührt. 

2. Abschnitt 

Eintragungen in die Personenstandsbücher 

, / Arten der Eintragu~g 

§ 8. (1) Eintragungen sind Beurkundungen 
(Haupteintragungen und Vermerke) oder Hin­
weise. 

(2) Haupteintragungen sind Eintragungen über 
die Geburt, die Eheschließung und den Tod. 

(3) Vermerke sind Eintragungen, durch die die 
Haupteintragung nach ihrem Abschluß (§ 12 
Abs.2) verändert (ergänzt, berichtigt oder geän-
dert) wird. ' 

(4) Hinweise stellen den Zusammenhang zwi­
schen verschiedenen Eintragungen her, die dieselbe 
Person oder deren unmittelbare Vorfahren betref­
fen, und geben die Staatsangehörigkeit der in der 
Eintragung angeführten Personen an, soweit solche 
Angaben in diesem Bundesgesetz vorgesehen sind. 
Hinweise begründen keinen Beweis im Sinne des 
§ 292 Abs. 1 ZPO. 

Grundlage der Eintragung 

§ 9. (1) Eintragungen sind auf Grund von Anzei­
gen, Anträgen, Erklärungen, Mitteilungen und von 
Amts wegen vorzunehmen. 

(2) Vor der Eintragung ist der maßgebliche 
Sachverhalt. von Amts wegen zu ermitteln. Hiezu 
sind Personenstandsurkunden und andere geeig­
nete Urkunden heranzuziehen. Ist dies nicht mög­
lich, so ist in der Eintragung darauf hinzuweisen. 

(3) Personen, die Beweismittel besitzen oder 
Auskünfte erteilen können, die zur Eintragung 
benötigt werden, sind verpflichtet, nach Aufforde­
rung diese Beweismittel vorzulegen oder die ver­
langten Auskünfte zu geben. 

(4) Ist die Geburt oder der Tod einer Person 
nicht 'vom Leiter einer Krankenanstalt angezeigt 
worden, darf der Personenstandsfall nur eingetra­
gen werden, wenn eine von einem Arzt oder einer 
Hebamme ausgestellte Geburtsbestätigung (eine 
ärztliche Todesbestätigung) vorliegt oder die 
Geburt (der Tod) auf Grund anderer Umstände 
nicht zweifelhaft ist. Zur Ausstellung der Geburts­
bestätigung ist der Arzt oder die Hebamme, die bei 
oder nach der Geburt Beistand geleistet haben, zur 
Ausstellung der Todesbestätigung der Arzt, der die 
Totenbeschau vorgenommen hat, verpflichtet. 
Soweit, der Arzt oder die Hebamme nicht selbst 
nach § 18 oder § 27 anzeigepflichtig sind, haben sie 
die- Bestätigung dem Anzeigepflichtigen zu überge­
ben. Ist dieser dem Arzt oder der Hebamme nicht 
bekannt, haben sie die Bestätigung der Personen­
standsbehörde zu übermitteln, die die' Geburt oder 
den Tod einzutragen hat. 

Nähere Angaben 

§ 10. (1) Die Person und das Ereignis sind durch 
nähere Angaben eindeutig zu bestimmen. 

(2) Die Person ist jedenfalls durch Familienna­
men und Vornamen zu bestimmen. Akademische 
Grade, akademische Berufsbezeichnungen sowie 
Standesbezeichnungen sind dem Namen beizufü­
gen, wenn ein solcher Anspruch nach inländischen 
Rechtsvorschriften besteht. 

(3) Das Ereignis ist durch die Angabe der Zeit 
und des Ortes zu bestimmen. 
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Personennamen 

§ 1;1. (1) Personennamen sind aus der für die 
Eintragung herangezogenen Urkunde buchstaben­
und zeichengetreu zu übernehmen. Sind in d,er 
Urkunde andere als lateinische Schriftzeichen ver­
wendet worden, müssen die Regeln für die Transli­
teration beachtet werden. 

(2) Zur Ermittlung des durch Abstammung 
erworbenen Familiennamens sind, soweit die Per­
son, auf die sich die Eintragung bezieht, nicht 
anderes beantragt; nur die Urkunden der Per­
son(en) heranzuziehen, von der (denen) der Fami­
lienname unmittelbar abgeleitet wird. 

(3) Ist für den Familiennamen einer im § 2 Abs. 2 
angeführten Person oder der Person(en), von der 
(denen) der Familienname abgeleitet wird, oder für 
den Vornamen einer im § 2 Abs. 2 angeführten Per­
son eine vom rechtmäßigen Familiennamen (Vor­
namen) abweichende Schreibweise gebräuchlich 
geworden, ist auf ihren Antrag der Familienname 
(Vorname) in der gebräuchlich gewordenen 
Schreibweise einzutragen. Der Antrag bedarf der 
Zustimmung des Ehegatten, wenn dieser den glei­
chen Familiennamen führt und dem Personenkreis 
des § 2 Abs. 2 angehört. 

(4) Auf Antrag einer im § 2 Abs. 2 angeführten 
Person ist in alle sie betreffende Eintragungen in 
den Personenstandsbüchem ein Vermerk (§ 13 
Abs. 2) in sinngeIlläßer Anwendung des Abs . .3 ein­
zutragen. 

(5) Die Eint;agung des Personennamens nach 
Abs. 3 und 4 ist für alle weiteren dieselbe Person 
betreffenden Eintragungen maßgebend; die nun­
mehrige Schreibweise des Familiennamens oder 
Vornamens ist auch in den früheren dieselbe Per­
son betreffenden Eintragungen zu vermerken (§ 13 
Abs.2). Das gleiche gilt für die Schreibweise des 
Familiennamens des Ehegatten, der dem Antrag 
nach Abs. 3 und 4 zugestimmt hat, und des zur Zeit 
der Eintragung minderjährigen Kindes, das dem 
Personenkreis des § 2 Abs. 2 angehört, wenn es sei­
nen Familiennamen vom Antragsteller ableitet. . 

Abschluß der Eintragung 

§ 12. (1) Die Eintragung ist ohne unnötigen Auf­
schub vorzunehmen. Ist eine vollständige Eintra­
gung innerhalb angemessener Frist nicht möglich, 
ist sie unvollständig durchzuführen. 

(2) Beurkundungen sind durch die Unterschrift 
des Standesbeamten (§ 59 Abs. 2) abzuschließen. 

Veränderung von Beurkundungen 

§ 13. (1) Werden Eintragungen vor ihrem 
Abschluß (§ 12 Abs.2) durch Zusätze und Strei­
chungen verändert, sind diese als solche zu kenn­
zeichnen. 

(2) Nach Abschluß der Eintragung dürfen Beur­
kundungen nur unter den Voraussetzungen der 
§§ 14 bis 16 durch einen Vermerk verändert wer­
den. 

Ergänzung 

§14. Die Personenstandsbehörde hat eine 
unvolIständige Beurkundung zu ergänzen, sobald 
der vollständige Sachverhalt ermittelt worden ist. 

Berichtigung 

§ 15. (1) Eine Beurkundung ist zu berichtigen, 
wenn sie bereits zur Zeit der Eintragung unrichtig 
gewesen ist. 

(2) Die Personenstandsbehörde hat selbst zu 
berichtigen 

1. offenkundige Schreibfehler; 
2. Angaben, die auf einer Eintragung in einem 

. inländischen Personenstandsbuch beruhen, 
die berichtigt worden ist; 

3. Angaben, deren Unrichtigkeit durch inländi­
sche Personenstandsurkunden nachgewiesen 
ist; 

4. im Geburtenbuch die Angaben über den 
Wohnort, den Tag, den Ort und die Eintra­
gung der Geburt der Eltern sowie über ihre 
Zugehörigkeit zu einer gesetzlich anerkann­
ten Kirche oder Religionsgesellschaft; 

5. im Ehebuch 'die Angaben über den Wohnort, \ 
den Tag, den Ort und die Eintragung der 
Geburt der Verlobten sowie über ihre Zuge­
hörigkeit zu einer gesetzlich anerkannten Kir­
che oder Religionsgesellschaft; die Angaben 
über die Zeugen; 

6. im Sterbebuch und im Buch für Todeserklä­
rungen die Angaben über den letzten Wohn - , 
ort, den Tag, den Ortunddie Eintragung der 
Geburt des Verstorbenen sowie über seine 
Zugehörigkeit zu einer gesetzlich anerkann- ' 
ten Kirche oder Religionsgesellschaft; bei 
Totgeburten alle Angaben. 

(3) Kann eine Beurkundung nicht nach Abs. 2 
berichtigt werden, hat über die Berichtigung die 
Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag einer Partei 
(Abs. 7) oder von Amts wegen zu entscheiden. 

(4) Die Personenstandsbehörde hat Zweifel an, 
der Richtigkeit einer Beurkundung, die sie nicht 
selbst berichtigen kann, der Bezirksverwaltungsbe­
hörde schriftlich mitzuteilen. 

(5) Hat außer der Personenstandsbehörde nie­
mand Parteistellung (Abs. 7), kann die Berichti­
gung ohne weiteres Verfahren angeordnet werden. 

(6) Ebenso ist vorzugehen, wenn die Partei die 
Berichtigung selbst beantragt hat oder gegen die 
beabsichtigte Berichtigung keine Einwendungen 
erhebt. Die durchgeführte Berichtigung ist der Par­
tei mitzuteilen. 
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(7) Parteien sind 
1. die Person, auf die sich die Eintragung 

bezieht; 
2. sonstige Personen, deren Personenstand 

durch die Eintragung berührt wird; 
3. die Personenstandsbehörde, die die Berichti­

gung einzutragen hat. 

Änderung 

§ 16. Die Personenstandsbehörde hat eine Beur­
kundung zu ändern, wenn sie nach der Eintragung 
unrichtig geworden ist. 

Veränderung von Hinweisen 

§ 17. Die Personenstandsbehörde hat einen 
unvollständigen oder unrichtigen Hinweis zu 
ergänzen, zu berichtigen oder zu ändern. 

3. Ab s c h n i tt 

Geburtenbuch 

Anzeige der Geburt 

§ 18. (1) Die Anzeige der Geburt obliegt der 
Reihe nach 

1. dem Leiter der· Krankenanstalt, in der das 
Kind geboren worden ist; 

2. dem Arzt oder der Hebamme, die bei der 
Geburt anwesend waren; 

3. dem Vater oder der Mutter, wenn sie dazu 
innerhalb der Anzeigefrist (Abs. 2) imstande 
sind; 

4. der Behörde oder der Dienststelle der Bun­
desgendarmerie, die Ermittlungen über die 
Geburt durchführt; 

5. sonstigen Personen, die von der Geburt auf 
Grund eigener Wahrnehmung Kenntnis 
haben. 

(2) Die Geb"urt ist der zuständigen Personen­
standsbehörde (§ 4) innerhalb einer Woche anzu­
zeigen. 

(3) Die Anzeige hat, soweit der Anzeigepflich­
tige dazu in der Lage ist, alle Angaben zu enthal­
ten, die für Eintragungen in den Personenstandsbü­
chern benötigt werden. 

(4) Kann die schriftliche Erklärung über die Vor­
namen des Kindes (§ 21 Abs. 1) zur Zeit der 
Anzeige nicht beigebracht werden, haben die zur 
V ornamensgebung berechtigten Personen die 
. Anzeige innerhalb eines Monates nach der Geburt 
zu ergänzen. 

Inhalt der Eintragung 

§ 19. Im Geburtenbuch ist nur die Geburt lebend 
geborener Kinder zu beurkunden; einzutragen sind 

1. der Familienname und die Vornamen des 
Kindes; 

2. der Zeitpunkt und der Ort der Geburt des 
Kindes; 

3. das Geschlecht des Kindes; 
4. die Familiennamen und die Vornamen der 

Eltern, ihr Wohnort, der Tag, der Ort und die 
Eintragung ihrer Geburt sowie ihre Zugehö­
rigkeit zu einer gesetzlich anerkannten Kirche 

,. oder Religionsgesellschaft. 

Personen ungeklärter Herkunft 

§ 20. (1) Kann die Personenstandsbehörde die 
Herkunft einer Person, die in ihrem Amtsbereich 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht feststel­
len, hat sie das wahrscheinliche Alter und das 
Geschlecht der Person sowie die sonstigen E~geb­
nisse ihrer Ermittlungen dem Landeshauptmann 
mitzuteilen .. 

(2) Der Landeshauptmahn hat der Personen­
standsbehörde, sobald das Verfahren nach § 51 
abgeschlossen ist, eine Anzeige zu erstatten, die zu 
enthalten hat 

1. den Familiennamen und den Vornamen; 
2. den Tag und den Ort der Geburt; 

" 3. das Geschlecht. 

(3).In der Anzeige nach Abs. 2 ist der Tag der 
Geburt anzugeben, der vom Landeshauptmann für 
den Zweck der Eintragung bestimmt wird. Als Ort 
der Geburt ist die Gemeinde anzuführen, in der die 
Personenstandsbehörde ihren Sitz hat. 

Vomamensgebung 

§ 21. (1) Vor der Eintragung der Vornamen des 
Kindes in das Geburtenbuch haben die dazu 
berechtigten Personen schriftlich zu erklären, wel­
che Vornamen sie dem Kind gegeben haben. Sind 
die Vornamen von den Eltern einvernehmlich zu 
geben, genügt die Erklärung eines Elternteiles, 
wenn er darin versichert, daß der andere Elternteil 
damit einverstanden ist. 

(2) Bei Kindern des im § 2 Abs. 2 genannten Per­
sonenkreises muß zumindest der erste Vorname 
dem Geschle~ht des Kindes entsprechen; Bezeich­
nungen, die nicht als Vornamen gebräuchlich oder 
dem Wohl des Kindes abträglich sind, dürfen nicht 
eingetragen werden. 

(3) Stimmen die Erklärungen mehrerer zur Vor­
namensgebung berechtigter Personen nicht über­
ein, hat die. Personenstandsbehörde vor der Eintra­
gung der Vornamen das Pflegschaftsgericht zu ver­
ständigen. Das gleiche gilt, wenn keine Vornamen 
oder solche gegeben/werden. die nach Ansicht der 
Personenstandsbehörde als dem Abs. 2 widerspre­
chend nicht eingetragen werden können. 

Vermerke 

§ 22. (1) Ein Vermerk (§ 13 Ahs. 2) ist einzutra­
gen, wenn der Personenstand des Kindes mit allge­
meinverbindlicher Wirkung festgestellt oder geän­
dert worden ist. Das gleiche gilt, wenn der Fami­
lienname der Eltern oder eines Elternteiles mit all-
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gemeinverbindlicher Wirkung festgestellt oder 
geändert worden ist und sich die Wirkung der Fest­
stellung oder Ändeiung auf das Kind erstreckt. 

(2) Aus der Eintragung müssen die R,echtswir­
kungen des Vorganges auf den Personenstand und, 
wenn notwendig, der Tag des Eintrittes der Re.chts­
wirkungen hervorgehen. 

(3) Änderungen des Familiennamens im Zusam­
menhang mit einer Ehe des Kindes werden nicht 
eingetragen. 

(4) Änderungen hinsichtlich der Zugehörigkeit 
eines Elternteiles zu einer gesetzlich anerkannten 
Kirche oder Religionsgesellschaft sind auf Antrag 
dieses Elternteiles einzutragen. 

Hinweise 

§ 23. Als Hinweise sind einzutragen 
1: die Eheschließung der Eltern; 
2. die Staatsangehörigkeit des Kindes; 
3. jede Eheschließung des Kindes; 
4. der Tod des Kindes; 
5. jede Änderung der Staatsangehörigkeit .. 

4. Ab s eh n i t t 

Ehebuch 

Inhalt der Eintragung 

§ 24. (1) Die Eheschließung ist in Anwesenheit 
der Verlobten und der Zeugen zu beurkunden. 

(2) In das Ehebuch sind einzutragen 
1. die Familiennamen und die Vornamen der 

Verlobten, ihr Wohnort, der Tag, der Ort I 

und die Eintragung ihrer Geburt sowie ihre 
Zugehörigkeit zu einer gesetzlich anerkann­
ten Kirche oder Religionsgesellschaft; 

2. die Erklärung der Verlobten über den Ehewil-
len; 

3. der Ausspruch des Standesbeamten; 
4. der Tag und der Ort der Eheschließung; 
5. die Familiennamen und die Vornamen der 

Zeugen sowie ihr Wohnort; , 
6. Erklärungen der Verlobten über die Bestim­

mung ihres Familiennamens; 
7. die Angabe, welchen Familiennamen die Ehe­

gatten zu führen haben. 

(3) Die Eintragung .ist von den Ehegatten, den 
Zeugen, einem allenfalls zugezogenen Dolmetscher 
und dem Standesbeamten zu unterschreiben. 

Vermerke 

§ 25. (1) Ein Vermerk (§ 13 Abs. 2) ist einzutra­
gen, wenn der Personenstand eines (beider) Ehe­
gatten mit allgemeinverbindlicher Wirkung festge­
stellt oder geändert worden oder wenn ein V or­
gang eingetreten ist, der sich auf den Bestand der 
Ehe auswirkt. 

(2) Nach Eintragung der Auflösung oder Nich­
tigerklärungder Ehe ist eiri weiterer Vermerk nur 
einzutragen, wenn er einen namensrechtlichen Vor­
gang im Zusammenhang mit der Auflösung der 
Ehe oder einen Vorgang betrifft, der auf die Zeit 
vor der Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe 
zurückwirkt. 

(3) Änderungen hinsichtlich der Zugehörigkeit 
eines Ehegatten zu einer gesetzlich anerkannten 
Kirche oder Religionsgesellschaft sind auf Antrag 
dieses Ehegatten einzutragen. 

Hinweise 

§ 26. Als Hinweise sind einzutragen 
1. die Staatsangehörigkeit der Verlobten; 
2. die letzte frühere und die erste spätere Ehe­

schließung des (der) Ehegatten; 
3. jede Änderung der Staatsangehörigkeit der 

Ehegatten. 

5. Ab s eh ni t t 

Sterbebuch und Buch für Todeserklärungen 

Anzeige des Todes 

§ 27. (1) Die Anzeige des Todes obliegt der 
Reihe nach 

1. dem Leiter der Krankenanstalt, in der die Per­
son gestorben ist; 

2. dem Ehegatten oder sonstigen Familienange­
hörigen; 

3. dem letzten Unterkunftgeber; 
4. dem Arzt, der die Totenbeschau vorgenom­

men hat; 
5. der Behörde oder der Dienststelle der Bun­

desgendarmerie, die Ermittlungen über den 
Tod durchführt; . 

6. sonstigen Personen, die vom Tod auf Grund 
eigener Wahrnehmungen Kenntnis haben. 

(2) Der Tod ist der zuständigen Personenstands­
behörde (§ 4) spätestens am folgenden Werktag 
a~zuzeigen. 

(3) Die Anzeige hat, soweit der Anzeigepflich­
tige dazu in der Lage ist, alle Angaben zu enthal­
ter, die für Eintragungen in den Personenstandsbü­
chern benöti~t werden. 

(4) Ist der Tod in einer Krankenanstalt eingetre­
ten, hat der Leiter dieser Anstalt, sonst der Arzt, 
der die Totenbeschau vorgenommen hat, der Per­
sonenstandsbehörde die Todesursache ausschließ­
lich zur Übermittlung an das Österreichische Stati­
stische Zentralamt bekanntzugeben. 

Inhalt der Eintragung im Sterbebuch 

§ 28. (1) In das Sterbebuch sind einzutragen 
1. der Familienname, die Vornamen und das 

Geschlecht des Verstorbenen, sein letzter 
Wohnort, der Tag, der Ort und die Eintra­
gung seiner Geburt sowie seine Zugehörigkeit 

\ 
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zu einer gesetzlich anerkannten Kirche oder 
Religionsgesellschaft; 

2. der Zeitpunkt und der Ort des Todes. 

(2) Wurde ein Kind tot geboren, sind das 
Geschlecht, der Tag und der Ort der Geburt des 
Kindes sowie die Familiennamen, die Vornamen 
und der Wohnort der Eltern einzutragen. 

Inhalt der Eintragungen im Buch für T odeserklä­
rungen 

§ 29. (1) Das Gericht hat der Gemeinde Wien 
jede Entscheidung über den Beweis des Todes oder 
die Todeserklärung anzuzeigen. 

(2) In das Buch für Todeserklärungen sind ein­
, zutragen 

1. der Familienname, die Vornamen und das 
Geschlecht, der letzte Wohnort, der Tag, der 
Ort und die Eintragung der Geburt sowie die 
Zugehörigkeit zu einer gesetzlich anerkann­
ten Kirche oder Religionsgesellschaft; 

2. der (mutmaßliche) Tag des Todes; 
3. das Gericht sowie der Tag und das Aktenzei-

chen der Entscheidung. ' 

§ 30. Als Hinweise sind in das Sterbebuch und in 
das Buch für Todeserklärungen einzutragen 

1. die letzte Eheschließung, wenn der Verstor­
bene zur Zeit des Todes verheiratet war; 

2. die Staatsangehörigkeit. 

6. A b s c h n i t t 

Personenstandsurkunden und Abschriften 

Personenstandsurkunden 

§ 31. (1) Personenstandsurkunden sind Auszüge 
aus den Personenstandsbüchern, die den wesentli­
chen Inhalt der Eintragung wiederge~en. 

(2) Die Personenstandsbehörden haben auszu-
stellen 

1. Geburtsurkunden; 
2. Heiratsurkunden; 
3. Sterbeurkunden. 

(3) Hinweise (§ 8 Abs. 4) sind nicht in die Perso­
nenst:mdsurkunden einzutragen. 

Berücksichtigung von Veränderungen 

§ 32. (1) Ist eine Eintragung berichtigt worden, 
sind in der Urkunde nur die sich aus der Berichti­
gung ergebenden Tatsachen anzuführen. 

(2) Das gleiche gilt, wenn sich aus der Eintra­
gung ergibt, daß der Personenstand einer Person, 
die in der Urkunde anzuführen ist, mit allgemein­
verbindlicher Wirkung festgestellt worden ist, oder 
daß sich der Personenstand einer solchen Person 
oder ihre Zugehörigkeit fU einer gesetzlich aner­
kannten Kirche oder Religionsgesellschaft geändert 
hat. 

(3) Sonstige Tatsachen, die sich aus einem Ver­
merk ergeben, sind nur in den Fällen des § 34 
Abs. 1 Z 3 anzuführen. 

Geburtsurkunde 

§ 33. (1) Die Geburtsurkunde hat die in § 19 vor­
gesehenen Angaben mit Ausnahme jener über den 
Tag, den 'Ort und die Eintragung der Geburt der 
Eltern zu enthalten. 

(2) Als Familienname des Kindes ist dessen 
Geschlechtsname anzuführen. 

(3) Ist ein Kind an Kindesstatt angenommen 
worden, sind als Eltern nur die 'Wahleltern anzu­
führen. Ist es von einem Wahlvater (einer Wahl­
mutter) allein angenommen worden, ist die leibli­
che Mutter (der leibliche Vater) dann anzuführen, 
wenn die familienrechtlichen Beziehungen zwi­
schen ihr (ihm) und dem Kind nach § 182 Abs. 2 
ABGB aufrechtgeblieben sind. 

(4) Auf Antrag ist eine Geburtsurkunde auszu­
stellen, die nur die Angaben nach § 19 Z 1 bis 3 ent­
hält. 

Heiratsurkunde 

§ 34. (1) Die Heiratsurkunde hat zu enthalten 
1. die Familiennamen und die V orname,n der 

Ehegatten, ihre Familiennamen vor der Ehe­
schließung, ihren Wohnort, den Tag, den Ort 
und die Eintragung ihrer Geburt sowie die \ 
Zugehörigkeit zu einer gesetzlich anerkann­
ten Kirche oder Religionsgesellschaft; 

2. den Tag und den Ort der Eheschließung; 
3. an der für Vermerke vorgesehenen Stelle die 

Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe 
und damit im Zusammenhang stehende 
namensrechtliche Vorgänge. 

(2) Bei der Angabe der Familiennamen 'vor der 
Eheschließung sind Änderungen, die nach der Ehe­
schließung eingetreten sind, nicht zu berücksichti­
gen; das gilt nicht für Änderungen, die auf die Zeit 
vor der Eheschließung zurückwirken. 

Sterbeurkunde 

§ 35. (1) Die Sterbeurkunde hat die in § 28 
Abs. 1 vorgesehenen Angaben zu enthalten. 

(2). Für Personen, deren Tod im Buch für Todes­
erklärungen eingetragen ist und für tot geborene 
Kinder wird nur eine Abschrift der Eintragung aus­
gestellt. 

Abschriften 

§ 36. Abschriften aus den PersonenstandsQü­
chern haben, soweit dem nicht das Gesetz über die 
Bereinigung von Schriftstücken wegen Aufhebung 
von aus sogenannten rassischen Gründ~n erlasse­
nen Vorschriften (Schriftstücke-Bereinigungsge­
setz), BGBI. ,Nr: 3/1946, entgegensteht, den vollen 
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Wortlaut der Eintragung wiederzugeben. Die 
Übereinstimmung mit der Eintragung ist zu beglau­
bigen. 

7. Abschnitt 

Übermittlung von Daten aus den Personenstands­
büchern 

Einsicht und Ausstellung von Urkunden 

§ 37. (1) Das Recht auf Einsicht in die Personen­
standsbücher und die zu diesen gehörigen Sammel­
akten sowie auf Ausstellung von Personenstandsur­
kunden und Abschriften steht nur zu 

1. Personen, auf die sich die Eintragung bezieht, 
sowie sonstige Personen, deren Personen­
stand durch die Eintragung berührt wird; 

2. Personen, die ein rechtliches Interesse daran 
glaubhaft machen, soweit kein überwiegendes 
schutzwürdiges Int~resse der Personen, auf 
die sich die Eintragung bezieht, entgegen­
steht; 

3. Behörden und Körperschaften des öffentli­
chen Rechtes im Rahmen der Vollziehung der 
Gesetze. 

(2) Die sich aus Abs. 1 Z 1 und 2 ergebenden 
Rechte sind im Fall des § 259 des Gesetzes über das 
gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten 
außer Streitsachen, RGB!. Nr.208/1854, oder 
einer sonstigen Inkognitoadoption auf die Wahlel­
tern und das ehemündige Wahlkind beschränkt. 
Diese Beschränkung ist in der Eintragung im Ge­
burtenbuch und im Ehebuch zu vermerken. 

(3) Kann ein rechtliches Interesse (tAbs. 1 Z 2) 
nur hinsichtlich bestimmter Daten glaubhaft 
gemacht werden, dürfen nur diese Daten übermit­
telt werden. 

(4) Die Personenstandsbehörde hat auf Antrag 
wöchentliche Verzeichnisse der beurkundeten Per­
sonenstandsfälle zu übermitteln. Geburten dürfen 
in die Verzeichnisse nur mit ausdrücklicher schrift-

. licher Zustimmung des gesetzlichen Vertreters des 
Kindes, Eheschließungen mit der bei der Ehegatten 
aufgenommen werden. Die Angaben in den Ver­
zeichnissen sind auf den Tag und .den Ort des 
Ereignisses sowie auf den Familiennamen, die Vor­
namen und die Wohngemeinde zu beschränken. 

Mitteilungen 

§ 38. (1) Personenstandsbehörden haben' Vor­
gänge, deren Kenntnis für andere Verwaltungs be­
hörden oder für Gerichte zur Wahrnehmung der 
ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben eine 
wesentliche Voraussetzung bildet, diesen Behörden 
schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht 
gegenüber dem Österreichischen Statistischen Zen­
tralamt schließt die Daten ein, die der Personen­
standsbehörde auf Grund des Hebammengesetzes 
1963, BGB!. Nr. 3/1964, und des § 27 Abs. 4 dieses 
Bundesgesetzes ausschließlich zur Übermitthing an 
dieses Amt bekanntgegeben werden. 

(2) Verwaltungsbehörden und Gerichte haben 
Vorgänge, die von der Personenstandsbehörde als 

. Ergänzung oder Änderung der Haupteintragung . 
oder als Hinweis einzutragen sind, der für die Ein­
tragung zuständigen Personenstandsbehörde 
schriftlich mitzuteilen. 

(3) Verwaltungsbehörden und Gerichte haben 
Zweifel an der Richtigkeit einer Personenstandsur­
kunde oder einer Eintragung in einem Personen­
standsbuch der für die Eintragung zuständigen Per­
sonenstandsbehörde schriftlich mitzuteilen. 

8. Abschnitt 

Altmatriken 

Aufbewahrung und Fortführung 

§ 39. (1) Die von den gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften im staatlichen 
AuftTag vor dem 1. August 1938 zur Beurkundung 
der Eheschließungen und die vor dem 1. Jänner 
1939 zur Beurkundung der Geburten und Todes­
fälle geführten Personenstandsbücher sowie alle 
von den Verwaltungsbehörden vor dem 1. Jänner 
1939 geführten Personenstands bücher (Altmatri­
ken) sind von den gesetzlich anerkannten Kirchen 
und Religionsgesellschaften sowie den Verwal­
tungsbehörden, bei denen sie sich am Tag des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes befinden, auf­
zubewahren und fortzuführen. 

(2) Die Aufbewahrung und Fortführung der vor 
dem 1. August 1938 (1. Jänner 1939) geführten 
Militär-Matrikel (Heeres-Matriken) obliegt dem 
Österreichischen Staatsarchiv. 

Ausstellung von Urkunden 

§ 40. (1) Die Verwahrer der Altmatriken (§ 39) 
haben auf Grund der Eintragungen in diesen Alt­
matriken Personenstandsurkunden und Abschriften 
auszustellen. Für die Personenstandsurkunden sind 
die von den Personenstandsbehörden zu verwen~ 
denden Vordrucke zu benützen. 

(2) Die nach Abs. 1 ausgestellten Personen­
standsurkunden und Abschriften aus den Altmatri­
ken haben die gleiche Beweiskraft wie die von den 
Personenstandsbehörden ausgestellten Personen­
standsurkunden und Abschriften aus den Personen­
standsbüchern. 

(3) Die Organe der gesetzlich anerkannten Kir­
chen und Religionsgesellschaften können für die 
Ausstellung von PersonenStandsurkunden und 
Abschriften aus den Altmatriken sowie für die Ein­
sichtge~ährung in die Altmatriken Gebühren in der 
Höhe der Bundesverwaltungsabgaben verlangen, 
die von den Personenstandsbehörden für gleichar­
tige Amtshandlungen eingehoben werden. Diese 
Gebühren können auf Grund eines Rückstandsaus­
y;eises der gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften im Verwaltungsweg einge­
bracht werden, wenn die Vollstreckbarkeit' von der 
Bezirksverwaltungsbehörde bestätigt wird. 
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. Anwendung der allgemeinen Vorschriften 

§ 41. (1) Die Abschnitte 1 bis 7, der Dritte und 
der Fünfte Teil dieses Bundesgesetzes sind, soweit 
in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt 
wird, auf die Aufbewahrung, Fortführung und 
Erneuerung der Altmatriken, die Einsicht in diese, 
auf die Ausstellung von Personenstandsurkunden 
und Abschriften aus den Altmatriken, auf die Fort­
führung der Zweitbücher und die Mitteilungs­
pflichten sinngemäß anzuwenden. 

(2) Ein Personenstandsfall ist auch dann von der 
Personenstandsbehörde nach § 6 Abs. 2 einzutra­
gen, wenn er ursprünglich in einer Altmatrik einge­
tragen war. 

(3) Eintragungen in Altmatriken, die sich auf 
verstorbene Personen beziehen, sind nur dann- zu 
verändern(§ 8 Abs. 3), wenn dies zur Geltendma­
chung von Rechten einer lebenden Person erfor­
derlich ist. 

(4) Einschränkungen des Rechtes auf Einsicht 
und Ausstellung von Urkunden, die sich aus § 37 
ergeben, gelten nach Ablauf einer Frist von hundert 
Jahren seit der Eintragung als aufgehoben, sofern 
die Eintragung nicht eine lebende Person betrifft. 

(5) Vermerke (§ 13 Abs.2) sind, soweit in den 
Altmatriken eine Spalte für Anmerkungen vorgese­
hen ist, an dieser Stelle einzutragen,' 

(6) Werden die im Abs . .1 angeführten Aufgaben 
von gesetzlich anerkannten Kirchen und Religions­
gesellschaften besorgt, so obliegt der Bezirksver­
waltungsbehörde, in deren Amtsbereich die Altma­
triken geführt werden, 

1. die Anordnung der Eintragung von Vermer­
ken (§ 13 Abs. 2) auf Grund von Entscheidun­
gen ausländischer Behörden; 

2. die Entscheidung über Begehren, über die bei 
Besorgung dieser Aufgaben durch eine Ver­
waltungsbehörde ein Bescheid zu erlassen 
wäre. 

(7) Die Ergänzung, Berichtigung und Änderung 
der Eintragungen in den von einer Bezirksverwal­
tungsbehörde (vom Österreichischen Staa~sarchiv) 
fortg,eführten Altmatriken obliegt dieser (diesem). 

(8) Gegen Bescheide, die das Österreichische 
Staatsarchiv in Besorgung der ihm durch dieses 
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben erläßt, steht 
ein ordentliches Rechtsmittel nicht zu. 

ZWEITER TEIL 

AUFGABEN DER PERSONENSTANDSBE­
HÖRDEN AUF, DEM GEBIET DES EHE­

RECHTS 

Ermittlung der Ehefähigkeit 

§ 42. Die Personenstandsbehörde hat vor der 
Eheschließung die Ehefähigkeit der Verlobten auf 
Grund der vorgelegten Urkunden in einer mündli-

chen Verhandlung zu ermitteln; hierüber ist eine 
Niederschrift aufzunehmen. 

Erklärungen und Nachweise 

§ 43. (1) Die Verlobten haben die Erklärungen 
abzugeben und die Urkunden vorzulegen, die für 
die Beurteilung der Ehefähigkeit und für Eintra­
gungen in den Personenstands~üchern benötigt 
werden. . 

(2) Von der Vorlage von Urkunden kann abge­
sehen werden, wenn die Verlobten glaubhaft 
machen, daß sie die Urkunden nicht oder nur mit 
erheblichen Schwierigkeiten beschaffen können, 
und wenn die Ehefähigkeit und die für Eintragun­
gen notwendigen Angaben auf andere Weise ermit­
telt werden können. 

Mündliche Verhandlung 

§ 44..(1) Bei der mündlichen Verhandlung müs­
sen beide Verlobte anwesend sein. 

(2) Kann einem Verlobten das Erscheinen zur 
mündlichen Verhandlung nicht zugemutet und die 
Ehefähigkeit der Verlobten auch in seiner Abwe­
senheit .ermittelt werden, ist die mündliche Ver­
handlung ohne ihn durchzuführen. 

(3) Treffen die Voraussetzungen des Abs. 2 auf 
beide Verlobte zu, hat die mündliche Verhandlung 
zu entfallen. 

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 hat der betref­
fende Verlobte_ die für die Ermittlung der Ehefähig­
keit und für Eintragungen in den Personenstands­
büchern erforderlichen Erklärungen schriftlich 
abzugeben. 

Ehefähigkeitszeug~s 

§ 45. (1) Die Personenstandsbehörde hat einer 
im § 2 Abs. 2 angeführten Person auf Antrag ein 
Ehefahigkeitszeugnis auszustellen. Vorher ist die 
Ehefähigkeit des Antragstellers in gleicher Weise 
wie für das Eingehen einer Ehe. im Inland zu ermit­
teln. 

(2) Im Ehefähigkeitszeugnis ist zu bescheinigen, 
daß die darin angeführten Verlobten die Ehe 
schließen können. Das Zeugnis gilt für sechs 
Monate, gerechnet vom Tag der Ausstellung. 

Zuständigkeit 

§ 46. (1) Die Ermittlung der Ehefähigkeit (§§ 42 
bis 44.) und die Ausstellung des Ehefähigkeitszeug­
nisses (§ 45) obliegt der Personenstandsbehörde, in 
deren Amtsbereich einer der Verlobten seinen 
Wohnsitz oder Aufenthalt hat. Hat keiner der Ver­
lobten seinen Wohnsitz oder Aufenthalt im Inland, 
ist die Personenstandsbehörde zuständig, in deren 
Amtsbereich einer der Verlobten seinen letzten 
Wohnsitz im Inland hatte. Ergibt sich auch danach 
keine Zuständigkeit, ist die Gemeinde Wien zustän­
dig. 
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(2) Die Ehe kann· vor jeder Personenstandsbe­
hörde geschlossen werden. 

(3) Teilen die Verlobten im Ermittlungsverfahren 
mit, daß sie die Ehe vor einer anderen Personen­
standsbehörde schließen wollen, sind die Unterla­
gen nach Durchführung der Ermittlungen dieser 
Behörde abzutreten. 

(4) Die Beurteilung der Ehefähigkeit obliegt in 
den Fällen des Abs. 3 der Personenstandsbehörde, 
vor der die Ehe geschlossen werden soll. 

Trauung 

§ 47. (1) Die Personenstandsbehörde hat die 
Trauung in einer Form und an einem Ort vorzu­
nehmen, die der Bedeutung der Ehe entsprechen. 

(2) Der Standesbeamte hat die Verlobten in 
Gegenwart von zwei Zeugen einzeln und nachein­
ander zu fragen, ob sie die Ehe miteinander einge­
hen wollen, und nach Bejahung der Frage auszu­
sprechen, daß sie rechtmäßig verbundene Eheleute 
sind. 

DRITTER TEIL 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Sprache und Schrift 

§ 48.-Die Eintragung in die Personenstandsbü­
cher und die Ausstellung von Urkunden hat in 
deutscher Sprache unter Verwendung lateinischer 
Schriftzeichen und arabischer Ziffern zu erfolgen. 
Bestimmungen in zwischenstaatlichen Übereinkom­
men über die Ausstellung mehrsprachiger Urkun­
den und die Bestimmungen des B~ndesgesetzes 
über die Rechtsstellung von Volksgruppen in 
Österreich (Volksgruppengesetz), BGBL Nr.396/ 
1976, bleiben unberiihrt. 

Frühere Familiennamen 

§ 49. In den Vordrucken nach § 58 Z 7 mit Aus­
nahme der nach lit. c kann vorgesehen werden, daß 
außer den Familiennamen der Eltern des Kindes, 
der Verlobten und des Verstorbenen auch frühere 
Familiennamen dieser Personen, besonders ihre 
Geschlechtsnamen, anzuführen sind. 

Rechtsauskunft des Landeshauptmannes 

§ 50. (1) Die Personenstandsbehörde hat in 
einem Fall mit Auslandsberührung vor der Beur­
kundung (§ 8 Abs. 2 und 3) eine Rechtsauskunft 
des Landeshauptmannes einzuholen. Das kann 
unterbleiben, wenn über die zu beurteilende 
Rechtsfrage kein Zweifel besteht ode~ wenn die 
damit verbundene Verzögerung wichtige Interessen 
der Person, auf die sich die Eintragung bezieht, 
beeinträchtigen würde. 

(2) Eine Rechtsauskunft des Landeshauptmannes 
ist auch einzuholen, wenn sich in dem der Ehe-

schließung oder der Ausstellung des Ehefähigkeits­
zeugnisses vorausgehenden Ermittlungsverfahren 
Zweifel an der Ehefähigkeit der Verlobten ergeben. 

N amensfestsetzung 

§ 51. (1) Kann die Herkunft und der Name einer 
Person nicht ermittelt werden, hat der Landes'­
hauptmann einen gebräuchlichen Familiennamen 
und Vornamen festzusetzen. 

(2) Das gleiche gilt für den Familiennamen, 
wenn eine im § 2 Abs. 2 angeführte Person bekann­
ter Herkunft keinen Familiennamen hat oder dieser 
nicht ermittelt werden kann. Ist die Person unter 
einem Namen bekannt, ist dieser auf Antrag als 
Familienname festzusetzen. 

(3) Zuständig ist der Landeshauptmann, in des- , 
sen Amtsbereich die Person ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Hat sie keinen gewöhnlichen Auf­
enthalt im Inland, ist der Landeshauptmann von 
Wien zuständig. 

(4) Der Landeshauptmann hat die Festsetzung 
nach Abs. 1 und 2 zu widerrufen, sobald die Her­

.kunft oder der Name (Abs. 1) oder der Familien­
name (Abs. 2) der Person ermittelt worden ist. 

Form der Urkunden 

§ 52. (1) Die Personenstandsbehörde hat die von 
ihr ausgestellten Urkunden mit ihrer Bezeichnung, 
dem Tag der Ausstellung, der Unterschrift des 
Standesbeamten und dem Amtssiegel zu versehen. 

(2) Die Urkunden sind auf Verlangen von der 
Bezirksverwaltungsbehörde und dem Landeshaupt­
mann zu beglaubigen. Rechtsvorschriften über all­
fällige weitere Beglaubigungen bleiben unberührt. 

Befugnis zur Beurkundung und Beglaubigung 

§ 53. (1) Der Standesbeamte hat zu beurkunden 
und zu beglaubigen 

1. die Erklärung, durch die der Ehemann dem 
unehelichen Kind seiner Ehefrau oder durch 
die der Vater, dessen Vaterschaft festgestellt 
ist, seinem unehelichen Kind den Familienna­
men gibt, und die Erklärungen über. die 
Zustimmung zur Namensgebung; 

2. die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 
und' der Erziehungsberechtigten Zur Ehe­
schließung einer Person, die nicht voll 
geschäftsfähig ist; 

3. die Erklärungen der Verlobten über die 
Bestimmung ihres nach der, Eheschließung zu 
führenden Familiennamens; 

4. die Erklärung, durch die ein geschiedener 
Ehegatte einen früheren Familiennamen wie­
der annimmt oder durch die ein geschiedener 
Ehegatte dem anderen die Führung seines 
Familiennamens untersagt; 
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5. Erklärungen, die für den Eintritt 'der namens­
rechtlichen Wirkungen einer Legitimation in 
bestimmten Fällen erforderlich sind; 

6: sonstige Erklärungen, die für die vollständige 
Eintragung eines Personenstandsfalles erfor­
derlich sind. 

(2) Der Standesbeamte, vor dem die Eltern die 
Ehe schließen, hat Erklärungen über· die Anerken­
nung der Vaterschaft und über die Bezeichnung 
des Anerkennenden als Vater zu beurkunden. 

(3) Die im Abs. 1 Z 1 bis 5 angeführten Erklä­
rungen können auch von den österreichischen Ver­
tretungsbehörden im Ausland beglaubigt werden. 

(4) In anderen Rechtsvor:schriften eingeräumte 
Befugnisse der Gerichte, Verwaltungsbehörden 
und Notare zur Beurkundung und Beglaubigung 
der im Abs. 1 Z 1 bis 5 und Abs. 2 angeführten 
Erklärungen bleiben unberührt. 

Entgegennahme von Erklärungen 

§ 54. (1) Werden die im § 53 Abs. 1 Z 1,4 und 5 
angeführten' Erklärungen nicht vor dem zu-ständi­
gen Standesbeamten abgegeben, sind sie diesem in 
öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde 
zu übermitteln. 

(2) Zuständig ist für die in § 53 Abs. 1 Z 1 und 5 
angeführten Erklärungen die Personenstandsbe­
hörde, in deren Geburtenbuch die Geburt des Kin­
des (Z 1) oder des legitimierten Kindes (2 5), für 
die in § 53 Abs. 1 Z 4 angeführte Erklärung die 
Personenstandsbehörde, in deren Ehebuch die Ehe 
eingetragen ist. Ist die Geburt oder die Ehe nicht in 
einem inländischen Geburtenbuch oder Ehebuch 
eingetragen, ist die. Gemeinde Wien zuständig. . 

(3) Die Übermittlung obliegt, soweit nicht eine 
Mitteilungspflicht nach § 38 Abs. 1 und 2 besteht, 
der Person, die die Erklärung abgibt. 

(4) Die nach Abs. 2 zur Entgegennahme einer 
Erklärung nach § 53 Abs. 1 Z 5 zuständige Perso­
nenstandsbehörde hat die Zustimmungsberechtig­
ten vom Eintritt der Legitimation zu verständigen 
und auf ihr Zustimmungs recht hinzuweisen. 

Bestätigungen 

§ 55. Die Personenstandsbehörde hat auf Verlan­
gen Bestätigungen auszustellen, wenn ein rechtli­
ches Interesse daran glaubhaft gemacht wird und 
sich der zu bestätigende Sachverhalt aus den der 
Personenstandsbehörde zur Verfügung stehenden 
Unterlagen ergibt. 

Echtheit von' Unterschriften 

§ 56. Schriftliche Anbringen bedürfen, soweit für 
sie nicht besondere Formerfordernisse nach diesem 
Bundesgesetz oder nach anderen Rechtsvorschrif­
ten bestehen, keiner Beglaubigung der Unterschrift. 
Hat der Standesbeamte jedoch Zweifel ,an der 

Echtheit der Unterschrift und erfordert die Wich­
tigkeit der Anz~ige oder des' sonstigen Anbringens 
eine Klärung, kann er eine Beglaubigung der 
Unterschrift verlangen, wenn der Zweifel nicht 
anders behoben werden kann. 

Strafen 

§ 57. Wer einer Pflicht nach den §§ 9 Abs. 3 und 
4, 18 und 27 nicht nachkommt oder in einer 
Anzeige, einem Antrag, einer Erklärung oder Aus­
kunft einer Verwaltungsbehörde, die mit der V oll­
ziehung dieses Bundesgesetzes betraut ist, vorsätz­
lich unwahre. oder unvollständige Angaben macht, 
begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit Geldstrafe bis 3 000 S zu bestrafen. 

Durcbführungsverordnung 

§ 58. Der Bundesminister für Inneres hat in einer 
Verordnung besonders die folgenden Regelungen 

. dieses Bundesgesetzes näher auszuführen: 
1. die Anlegung der Personenstandsbücher und 

der Sammelakten sowie deren Aufbewahrung, 
das Verfahren bei Verlust der Personen­
standsbücher und der Sammelakten (§§ 5 und 
6); 

2. die Eintragungen in die Personenstandsbü­
cher (§§ 8 bis 17); 

3. die Ausstellung von Personenstandsurkunden 
(§§ 31 bis 35); 

4. die Mitteilungspflichten (§ 38 Abs. 1 und 2); 
5. das Verfahren zur Ermittlung der Ehefähig­

keit (§§42 bis 44); 
6. die Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 

(§ 45); 
7. die Form und den Inhalt der zu verwenden­

den Vordrucke für 
a) die Personenstandsbücher (§§ 19, 23, 24, 

26, 28 bis 30), 
b) die Geburts- und Todesanzeigen (§§ 18 

Abs. 3, 19, 23, 27 Abs. 3, 28 und 30), 
c) die Personenstandsurkunden (§§ 31 bis 

35), 
d) die Abschriften aus Personenstandsbü­

chern (§ 36), . 
e) die Niederschriften (Erklärungen) zur 

Ermittlung der Ehefähigkeit (§§ 42 und 44 
. Abs.4). 

VIERTER TEIL 

BEHÖRDEN 

Aufgaben der Gemeinde 

§ 59. (1) Die in diesem Bundesgesetz geregelten 
Personenstandsangelegenheiten einschließlich des 
Matrikenwesens sind, soweit in diesem Bundesge­
setz nicht anderes bestimmt wird, von den Gemein­
den im übertragenen Wirkungsbereich zu besorgen. 
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(2) Vnter "Personenstandsbehörde" ist die Per­
sonenstandsbehörde erster Instanz, unter "Standes-' 
beamter" das Organ der Gemeinde oder des 

_ , Gemeindeverbandes (§ 60 Abs. 1) zu verstehen, das 
die Aufgaben nach Abs. 1 besorgt, oder der von 
dem Organ dazu herangezogene Organwalter 
(Abs.3). 

(3) Das Organ der Gemeinde (des Gemeindever­
bandes) hat sich bei Besorgung der Aufgaben nach 
Abs. 1 eines Gemeindebediensteten, der die für die 
Besorgung dieser Aufgaben notwendigen Fach­
kenntnisse besitzt und die nach iandesgesetzlichen 
Vorschriften erforderlichen Dienstprüfungen abge­
legt hat, zu bedienen, wenn es nicht selbst fachkun-
dig llnd gepri,ift ist. ' 

Standesamtsverbände 

§ 60. (1) Gemeinden können zur Besorgung der 
ihnen nach § 59 übertragenen Aufgaben durch Ver­
ordnung des Landeshauptmannes zu einem 
Gemeindeverband (Standesamtsverband) vereinigt 
werden, wenn dadurch eine bessere Führung der 
Verwaltungs geschäfte gewährleistet ist. Vor der 
Erlassung der Verordnung sind die beteiligten 
Gemeinden anzl!hören. 

(2) Die Verordnung hat jedenfalls zu bestimmen 
1. die verbandsangehörigen Gemeinden; 
2. die Bezeichnung des Standesamtsverbandes 

unter Hinweis auf seinen Sitz; 
3. den Sitz des Standesamtsverbandes. 

(3) Werden Gemeinden, die nicht demselben 
Verwaltungs bezirk angehören, zu einem Standes­
amtsverband vereinigt, ist in der Verordnung zu 
bestimmen, welcher Bezirksverwaltungsbehörde die 
Aufgaben nach diesem Bundesgesetz obliegen. 

(4) Als Tag des Inkrafttretens der Verordnung 
ist der Beginn eines Kalenderjahres festzulegen. 

(5) Dem Standesamtsverband obliegt die Fort­
führung der bis zum Inkrafttreten der Verordnung 
von den Gemeinden geführten Personenstandsbü­
cher. 

Organe 

§ 61. (1) Die Organe des Standesamtsverbandes 
sind der Obmann als das dem Bürgermeister ent­
spl1ethende Organ und der Verbandsausschuß. 

(2) Obmann des Standesamtsverbandes ist der 
BÜrgermeister der Gemeinde, in der der Verband 
seinen Sitz hat. Hat jedoch der Verband seinen Sitz 
außerhalb der verbandsangehörigen Gemeinden, ist 
Obmann des Standesamtsverbandes das vom Ver­
bandsausschuß dazu gewählte Mitglied. Dem 
Obmann obliegen die Verbandsaufgaben, soweit 
dafür nicht der Verbands ausschuß zuständig ist. 
Bei Verhinderung des Obmannes sind dessen Auf­
gaben durch die Person zu besorgen, die ihn als 
Bürgermeister seiner Gemeinde vertritt. 

(3) Der Verbandsausschuß besteht aus den Bür­
germeistern der verbandsangehörigen Gemeinden. 
Die Vertretung eines verhinderten Bürgermeisters 
richtet sich nach den in der Gemeinde geltenden 
Vorschriften. Dem Verbandsausschuß obliegt 

1. die Genehmigung des Haushaltsvoranschla­
ges und des Rechnungsabschlusses, _ 

2. die Wahl des Obmannes des Standesamtsver­
bandes (Abs. 2 ~weiter Satz). 

Geschäftsordnung 

§ 62. (1) Der Landeshauptmann hat durch Ver­
ordnung eine Geschäftsordnung für die Standes­
amtsverbände seines Amtsbereiches zu erlassen. 

(2) Die Geschäftsordnung hat in Anlehnung an 
die für die Geschäftsführung in der Gemeinde maß­
gebenden Vorschriften die für die Tätigkeit des 
Standesamtsverbandes notwendigen Regelungen, 
besonders über die Einberufung und Abwicklung 
der Sitzungen des Verbandsausschusses sowie über 
die Rechte und Pflichten des Obmannes des Stan­
desamtsverbandes und- der Mitglieder des 
Verbands ausschusses, zu treffen. 

(3) Die Geschäftsordnung kann von dem der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden 

-Tag an erlassen werden. 

Auflösung und Umbildung 

§ 63. (1) Der Landeshauptmann kann durch Ver­
ordnung die Auflösung eines Standesamtsverban­
des oder die Aufnahme (das Ausscheiden) einer 
Gemeinde in einen (aus einem) Standesamtsver­
band anordnen, wenn dadurch eine bessere Füh­
rung der Verwaltungsgeschäfte gewährleistet ist. 

(2) In der Verordnung ist die Fortführung der 
vom früheren Standesamtwerband geführten Per­
sonenstandsbücher zu regeln. 

Deckung des Aufwandes 

§ 64. (1) Die Gem'einden (Standesamtsverbände) 
haben den Aufwand zu tragen, d~r ihnen aus der 
Besorgung der Aufgaben nach § 59 erwächst. Ihnen 
fließen die in Besorgung dieser Aufgaben einzuhe­
benden Verwaltungs abgaben zu. 

(2) Der Auf teilung der Kosten und eines allfälli­
gen Überschusses ist die Einwohnerzahl der ver­
bands angehörigen Gemeinden nach dem Ergebnis 
der letzten Volkszählung zugrunde zu legen. 

(3) Der Landeshauptmann kann durch Verord­
nung die Auf teilung der Kosten und eines allfälli­
gen Überschusses nach der Zahl der Eintragungen 
(§ 8) und dem mit diesen verbundenen durch­
schnittlichen Aufwand anordnen, wenn eine solche 
Auf teilung den Interessen der verbandsangehörigen 
Gemeinden besser entsphchc Dabei sind die Ein­
tragungen der verbandsangehörigen Gemeinde 
zuzuordnen, die bei Nichtbestehen des Standes­
amtsverbandes für die Eintragung zuständig gewe-
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sen wäre; kämen danach mehrere verbandsangehö­
rige Gemeinden in Betracht, ist die Eintragung 
anteilsmäßig zuzuordnen. 

Amtshilfe 

§ 65. Die Organe der Standesamtsverbände sind 
zur gegenseitigen Hilfeleistung bei Besorgung der 
sich aus diesem Bundesgesetz ergebenden Aufga­
ben verpflichtet. Das gleiche gilt für die Organe des 
Bundes, der Länder und der Gemeinden und die 
Organe der Standesamtsverbände. 

Überprüfung durch die übergeordnete Behörde 

§ 66. Die Bezirksverwaltungsbehörde und der 
Landeshauptmann haben durch regelmäßige Über­
prüfung besonders die ordnungsgemäße Führung 
und Fortführung der Personenstandsbücher und 
Sammelakten sicherzustellen. 

Rechtszug 

§ 67. Gegen Bescheide, die der Landeshaupt­
mann als erste Instanz erläßt, steht ein ordentliches 
Rechtsmittel nicht zu. 

FÜNFTER TEIL 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUN­
GEN 

§ 68. (1) Die nach dem Personenstandsgesetz 
vom 3. November 1937, deutsches RGBI. I S. 1146, 
'in der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
geltenden Fassung geführten Personenstandsbücher 
(Erstbücher) sind Personenstandsbücher im Sinne 
dieses Bundesgesetzes. 

(2) Die Zweitbücher sind fortzuJühren und unter 
sinngemäßer Anwendung des § 5 Abs. 4 und des § 7 
Abs. 1 Z 2 dauernd aufzubewahren. 

(3) Ist ein Erstbuch (Zweitbuch) in Verlust gera­
ten,hat die Personenstandsbehörde ein neues Erst­
buch (Zweitbuch) anzulegen. 

(4) Ist sowohl das Erstbuch als auch das Zweit­
buch, in denen ein Personenstandsfall eingetragen 
war, in Verlust geraten, hat die örtlich zuständige 
Personenstandsbehörde (§ 4) den Fall auf Antrag 
oder von Amts wegen nach Feststellung des Sach­
verhaltes in das Personenstandsbuch einzutragen, 
das zur Zeit der Neueintragung geführt wird. 

§ 69. (1) Die §§ 31 bis 37, 48, 49, 52 und 55 sind 
auf die Ausstellung von Personenstandsurkunden 

. und Abschriften aus den im § 68 Abs. 1 angeführten 
Personenstandsbüchern anzuwenden. 

(2) Für die Ausstellung von Personenstandsur­
kunden sind die in der Durchführungsverordnung 
(§ 58) vorgesehenen Vordrucke zu verwenden. 
Enthält die Eintragung nicht alle nach diesen V or­
drucken notwendigen Angaben, ist sie durch einen 
Vermerk (§ 13 Abs. 2) zu ergänzen, soweit dies 
ohne größeren Verwaltungsaufwand möglich ist. 

(3) Für die Ausstellung von Abschriften ist, 
soweit sie nicht durch Ablichtung der Eintragung 
erfolgt, Abs. 2 sinngemäß anzuwenden. 

§ 70. (1) Die nach dem. Personenstandsgesetz 
vom 3. November 1937 für mehrere Gemeinden 
gebildeten . Standesamtsbezirke sind. Standesamts­
verbände im Sinne dieses Bundesgesetzes; die §§ 61 
bis 66 sind auf sie anzuwenden. 

(2) Obmann des Standesamtsverbandes ist bis zu 
einer gegebenenfalls nach § 61 Abs. 2 zweiter Satz 
notwendigen Wahl der Bürgermeister der 
Gemeinde, die bis zum Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes die Aufgaben des Standesamtsbezirkes 
besorgt hat. 

§ 71. Das Bundesministerium für Inneres hat 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes dem 
Österreichischen Staatsarchiv neben den Militär­
Matrikeln (Heeres-Matriken) alle anderen von ihm 
verwahrten Militärevidenzen zu übergeben. 

§ 72. (1) Die dem Personalstand des Bundesmini­
steriums für Inneres angehörenden Bundesbedien­
steten, die ausschließlich oder überwiegend mit 
Angelegenheiten befaßt sind, die nach diesem Bun­
desgesetz nunmehr in den Wirkungsbereich des 
Bundeskanzleramtes fallen, werden in den Perso­
nalstand des Bundeskanzleramtes übernommen. 

(2) Der Bundesminister fUr Inneres hat nach 
Anhörung des Dienststellenausschusses der Perso­
nalvertretung mit Bescheid festzustellen,· welche 
Bundesbediensteten ausschließlich oder überwie­
gend mit Angelegenheiten befaßt sind, die nach den 
§§ 39 Abs.2 und 71 dieses Bundesgesetzes nun-

. mehr in den Wirkungsbereich des Bundeskanzler­
amtes fallen. Die in Abs. 2 verfügte Übernahme von 
Bundesbediensteten in den Personalstand des Bun­
deskanzleramtes wird mit Rechtskraft dieser Fest­
stellungsbescheide wirksam. 

(3) Den nach Abs. 2 in den Personalstand des 
Bundeskanzleramtes übernommenen Bediensteten 
ist eine Verwendung (Funktion) zuzuweisen, die 
ihrer bisherigen Verwendung (Funktion) zumindest 
gleichwertig ist. 

§ 73. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes verlieren alle Rechtsvorschriften, die Gegen­
stände betreffen, die in diesem Bundesgesetz gere­
gelt sind, ihre Wirksamkeit. Dazu gehören beson­
ders nachstehende Rechtsvorschriften, soweit sie 
bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. noch 
in Geltung gestanden sind: 

1. Patent vom 20. Feber 1784, vollst. chronol. 
Slg. Jos. 11, Bd.4 Nr. 113, betreffend Füh­

. rung von Matriken (Geburts- und Taufbü­
cher, Trauungsbücher und Sterbebücher), 

2. Hofkanzleidekret vom 25. Juli 1811, 
Zl. 10.716, betreffend nachträgliche Ergän­
zung beschädigter und Erneuerung verlore­
ner Pfarrbücher, 
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3. Hofkanzleidekret vom 5. Jänner 1815, Kro­
patschek-Goutta, Bd. 10, Nr.5, betreffend 
die Führung der Pfarrbücher der grie­
chisch-katholischen Pfarre "Zur heiligen 
Barbara" in Wien, 

4. Hofkanzleidekretvom 5. April 1844, JGS 
Nr. 799, betreffend nachträgliche,Eintragun­
gen (Änderungen oder Richtigstellungen) in 
Matriken, 

5. Gesetz vom 10. Juli 1868, RGBI. 
Nr. 1211869, betreffend die Beweiskraft der 
Geburts-, Trauungs- und Sterbematriken der 
Israeliten, 

6. Gesetz vom 9. April 1870, RGBl. Nr.51, 
über die Ehen von Personen, welche keiner 
gesetzlich anerkannten Kirche oder Reli­
gionsgesellschaft angehören, und über die 
Führung der Geburts-, Ehe- und Sterberegi­
ster für dieselben, 

7. Verordnung vom 20. Oktober 1870, RGBl. 
Nr. 128, betreffend die innere Einrichtung 
und Führungder Geburts-, Ehe- und Sterbe­
register für Personen; welche keiner gesetz­
lich anerkannten Kirche oder Religionsge­
sellschaft angehören, 

8. Verordnung vom 8. November 1877, RGBl. 
Nr. 100, betreffend die innere Einrichtung 
und Führung der Geburts-, Ehe- und Sterbe­
register für Mitglieder der altkatholischen 
Kirche, ' 

9. die im Land Burgenland in Geltung stehen­
den Bestimmungen der ungarischen Geset­
zesartikel XXXIII ex 1894 und XXXVI ex 
1904, 

10. Personenstandsge,setz vom 3. November 
1937, deutsches RGBI. I S.1146, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr.33111976, 

11. Erste Verordnung zur Ausführung des Per­
sonenstandsgesetzes vom 19. Mai 1938, 
deutsches RGBl. I S. 533, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 3311 
1976, 

12. Zweite Verordnung über die Einführung des 
deutschen Personenstandsrechts im Lande 
Österreich vom 23. Dezember 1938, deut-

sches RGBl. I S. 1919, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr.3311 
1976, 

13. Dritte Verordnung zur Ausführung des Per­
sonenstandsgesetzes vom 4. November 1939, 
deutsches RGBl. I S.2163, in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Oktober 
1942, deutsches RGBI. I S. 597, zuletzt geän­
dert durch das Gesetz StGB!. Nr. 3111945, 

14. Vierte Verordnung zur Ausführung und 
Ergänzung des Personenstands gesetzes vom 
27. September 1944, deutsches. RGBl. I 
S.219, zuletzt geändert durch das Gesetz 
StGBl. Nr. 3111945, 

15. Bundesgesetz vom 22. Jänner 1969, BGBI. 
Nr.64/1969, über die Berichtigung von 
abgeschlossenen Eintragungen in den Perso­
nenstandsbüchern. 

(2) Die in anderen Rechtsvorschriften enthalte­
nen Bestimmungen über Anzeigepflichten an die 
Personenstandsbehörde sowie die vor Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes kundgemachten zwischen­
staatlichen Übereinkommen in Angelegenheiten 
des Personenstandswesens werden durch c!.ieses 
Bundesgesetz nicht berührt. 

§ 74. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1984 in Kraft. 

(2) Verordnungen können von dem der Kund­
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an 
erlassen werden. Sie treten frühestens mit 1. Jänner-
1984 in Kraft. 

S 75. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut 

1. hinsichtlich.der §§ 1, 21, 29, 38, 42 bis 47, 50, 
53 Abs. 1, 2 und 4 sowie 54 der Bundesmini­
ster für Inneres im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Justiz, 

2. hinsichtlich des § 53 Abs. 3 der Bundesmini­
ster für Auswärtige Angelegenheiten im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister: für Justiz, 

3. hinsichtlich der §§ 39 Abs. 2 und 72 Abs. 1 
und 3 der Bundeskanzler, 

4. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Inneres. 
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